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Der vorriegende Bericht ist eine Ergänzungsstudie innerhalb des

Fallstuciienproqranuns tles Projekts : "Parastaatliche
Verwaltung" - Die ErfüIIung öffentlicher Aufgaben durch pri-

vate uno halbstaatliche organisationen, welches am oRL-In-

stitut, ETH Zürich durchgeführt wird'

sie konnte nur d.ank der grosszügigen und kompetenten Auskünf-

te der Exponenten d.er Fremdarbeiterpolitik in den Kantonen

Solothurn und Thurgau abgefasst werden. Besonders zv erwäh-

nen sind die Herren H. Kübler, vorsteher des Arbeits- und

Berufsbildungsamtes, H. Büchi, Adjunkt des Arbeits- und Be-

rufsbildungsamtes und N. Rüedi, vOrsteher des Amtes für l{irt-

schaft und verkehr im Kanton Thurgau und R. Rohrbach, vor-

steherd'esArbeitsamtesimKantonSolothurn.

Zudem wurden weitere I5 Personen j-m Rahmen offene: Interviews

befragt.rmKantonThurgausinddiesalleMitgliederoer
Fachkommission und die sekretäre des Gewerbeverbandes der

Fiandelskammer, des Gewerkschaftskartells und der Gewerkschaft

Bau unO ltoLz. Im Kanton Solothurn wurden mi-t der'r Präsidenten

des Gewerbeverbandes und dem Sekretär der Handelskammer Ge-

spräche geführt. Zudem verfü9t der verfasser aIs sekretär der

Regionalplanungsgruppe ThaI über eigene Erfahrungen im Bereich

d.er FremdarbeiterPolitik.

Eine weitere Absicherung der Resultate durch Rücksprachen mj't

d.en Akteuren der Arbe j-tsämter in den Kantonen Glarus, Appen-

zell-Innerorden, Genf und Aargau erreicht werden' Ebenfalls

wurde ein Gespräch mit einem Vertreter vom BIGA geführt'

Dr. Rued,i Meier, Raumplaner ETH/NDS



ElnIeltung

Anhand der VerteS-lung von Frerndarbeiterkontingenten und Be-
willlgungen werden mittels der Fallstudientechnik dLe Ver-
flechtungen in organisatorischer und prozessualer Hins.icht

- von Wirtschaft - Verbänden - Verwaltungen untersucht.

Dabei steht dj-e Vertej-Iung der kantonalen Jahresaufenthalter-
bewilliqunqen im Vorde rgrund, die den beiden Kantonen Solo-
thurn und Thurgau durch branciesrätliche Verordnung für dle Pefiode L979/80 zu-

gesprochen wurden. Allerdings lst es zum Verständnis der re-
levanten . Organisationsstrukturen und der Entscheidungsprozesse
notwendlg, sowohl auf dle Herausbildung des Kontingentierungs-
systems auf eidgenössischer, als auch auf kantonaler Ebene

hinzuweisen. In begrenztem Ausmass werden zudem weltere Fälle
belgezogen.

f nhalt,sübersicht

In der folgenden Darstellung der Problemlage (Abschnitt 1)

wird auf die wlchtigsten Mcrnente der hlstorischen Herausbil-
dung des Kontingentlerungs- und Bewilligungssystems auf eid-
genösslscher Ebene hingewiesen. Zudem wird die Problematikt
wle sle sich im Rahmen der Fremdarbeiterkontingentlerung
stellt, in abstrakter Form aufgezeigt.

In elnern zweiten Abschnltt wlrd elne Typolog ie d.er orqanisa-
torischen Stnrkturen präsentlert, in denen slch dle Vertei-
lung der Fremdarbeiterkontlngente und Bewilligungen abspielt.
Dlese Ausfiihmngen werden durch el-ne Darstellung
d,er relevanten Ursachen, die für d,ie Herausbi.ldung von be-
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stj-mmten institutionellen Arrangements entscheidend waren'

erg änz t .

Die eigentlichen Fall-studien (Abschnitte 3/4) werden jeweils

mit einer Darstellung Cer Problemlaqe eingeleitet, wobei eben-

falIs die Entwicklung in den 70-er Jahren zur sprache kommt' Daran

geschlossen wird eine Beschreibung der wichtigsten Akteure

und derer rnteressen. Unter d.ern TiteI "Entscheidungsstruktu-

ren und EntscheidungsprozesSe" wird der effektirre Ablauf der

verteilung der Kontingente in einem Jahr dargestellt.

an-

Der 5.

beiden

Abschnitt beinhaltet die
Fallstudien.

Schlu s sf o eru en aus den
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I Prob lemIag e

regelung

Hisr-orische Entwicklung der Fremdarbeiter-

DieschweizerischeFremd'arbeiterpolitikgehörtseitJahrzehn-
tenzudenbrennendstenProblembereichen.Bereitsvordem
I.WeltkriegwiesdieSchweizeineausländischeWohnbevölke-
rungvonmehrals15t(I)auf.Allerdingswardamalsdie,Pro-
blematikaufgrundderunspezifischenSchichtungderAusländer
wenigeraktuell.WederlntegrationsproblemenochArbeitsmarkt-
probleme gaben AnIass zu bestimmten Interventionen'

Rad'ikaländertesichdieSituationnachdem2.Weltkrieg.
EinerseitsverfügtedieSchweizübereinenunversehrtenPro-
duktionsaPParatundandererseitsstandenweiteAbsatzmärkte
durchdielntegrationindenWelthandeloffen.A}sentschei-
denderEngpassfürdasrasanteökonorrrischeWachstumerwies
sich der l"langel an Arbeitskräf ten, der aber durch den zustrom

von Ausländern beseitigt werden konnte (2) '

Allerd.ings wurde bereits in der Anfangsphase (1945 - 1950) dem

ZustrqnvonFrerndarbeiternvonSeitenderGewerkschaftenWider-
stand.entgegengesetzt.SieverlangteneinenklarenSchutzder
einhejmischen Arbeitskräfte, insbesondere bei einem wirtschaft-

IichenRuckschlag,undd'ieEinhaltungderausgehandeltenAr-
beitsbed'ingungenauchfürdieausländ'ischenArbeitskräfte
(GAV,Arbeitszeiten,KontrollederEinwanderung).Aufderan-
d'erenSeitesetztensichvorallemd'ieArbeitgeberverbände
der strukturschwachen Branchen (Textil ' Bekleidung I Gastge-

wer,be,Landwirtschaft)und'dasBaugewerbefüreineungehin-
derteEinwanderungein,wobeidasBIGA-alszuständigeln-
stanz f ür d.ie Fremdarbeiterpolitik diesen Anliegen nj-chts

entgegensetz:ce.DieBetriebemiteinergeringenProduktivi-
tät. aber auch Branchen mit einer höheren
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Produktivität
eine anhaltende

hatten j-n d.er FoIge kaum Schwierigkeiten f ür

Rekrutierung von ausländischen Arbeitskräften.

Erst jJn Jahre Lg62 wurCe ein erster Versuch einer Begrenzung

des zuwanderungsstromes ür. Rahmen der selbstbeschränkungsmass-

nahmen vom 23.L.1962 unternommen. Der ausbleibende Erfolg die-

ser Aktion veranlasste den Bundesrat jln Zuge der Konjunktur-

dämpfungsnassnahmen vcrn l. März I963 ersünals gegen den ünge-

hinderten Zustrom von ausländischen Arbeitskräften zu inter-

venieren: Eine weitere Arbeitsbewiltigung für einen Jahres-

aufenthalter (3) konnte ein Betrieb nur noch erhalten' wenn

er seinen Gesamtpersonalbestand (d.h. schweizer und Ausländer)

nicht ausweitete. In den folgenden Jahren wurde für eine zlJ-

sätzliche Ej-nstellung eines AusIänders sogar die Bedingung

erhoben, dass der Gesamtpersonalbestand abzunehmen hatte' Im

Jahre 1965 wurde diese sog enannte GesamtPerson alpl afonierunq

durch e ine betriebsweise Beschränkung der Zahl der Jahresauf-

enthalter ergänzt ( Betr iebs pI afonierunq) .

DiesemVersucheinerBegrenzungdesAusländerbestandeswar
allerdings nur ein eri er ErfoI beschieden. Wohl gelang es'

die zuwachsrate d.er Jahresaufenthalter zv reduzieren (4) ' Aber

eine Beschränkung der ausländischen Arbeitskräfte oder gar der

ausländ.ischen Wohnbevölkerung wurde nicht erreicht'

Einmal lag dies an den zahlreichen Ausnahmereqelungen: Bezüg-

Iich der Branchen waren die Landwirtschaft, die privaten Haus-

haltungen, das Gesundheitswesen und das Bildungswesen von der

RestriktiOnen gänzlich ausgenommen. ueber diese Kanäle konn-

ten praktisch unbeschränkt weitere AusIänd'er in der schweiz

eine Beschäftigung aufnehmen und später in eine andere Branche

wechseln. Die übrigen Branchen kOnnten unter anderem folgende

Ausnahmen - um eine weitere ausländische Arbeitskraft einstel-

len zu können - geltend machen: Betrieblicher Notstand' wissen-



schaftliche Forschung, Rationalisierung, neue Betriebe und

Be tr j- ebs erwe i teru ng en'

5

Zum andern konnten aIIe Unternehmen bei

tritt einer ausländischen Arbeitskraft
der ersetzen. Insbesondere wurden also

einern gewissen Schutz unterstellt' Aus

einem Betriebsaus-
diese automatisch wie-

alle Grenzbetriebe
volkswirtschaf tlicher

sqepräqte Strukturerhalt unq s-Sicht heisst d'ies, dass

politik betrieben wurde

eine au

(s).

tende Wachstum de r ausländischen Arbeitskräfte und
Das anhal
auch der ausrändischen wohnbevörkerung geriet aber zunehmend

ins Schussf eld d'er Kritik (6) ' Unter dem Druck der Schwarzen-

bach-Initiative, die arn

musste ein effektiveres
7 . Juni 1970 zut Abstimmung gelangte'

System, das heisst eine Regelung mit

einem tatsächlichen
gesetzt werden.

Begrenzungseffekt, entworfen und durch-

Unt'ergrossemZeitdruckgeschahd'iesunterderFederführung
des BIGAs und des eidgenössischen volkswirtschaftsdepartemen-

tes. rn mehreren vernehmrassungen und sitzungen mit den Kan-

tonen und, den spitzenverbänden wurde mit dem Bundesratsbe-

schluss vcm 15. März 1970 ein neues system festgelegt'

AlsZielsetzungwurdeeineVerhinderungderZunahmederer.
werbstätigen Ausländer postuliert. Diese Beschränkung sollte

mitd'erFest}egungVonHöchstzahlenfürdieErteilungder
Jahresaufenthalterbewilligungen erreicht werden :

Diebisherige,reineVollzugsfunktionderKantonewur.
de klar aufgewertet. Jedem Kanton wurde ein bestimmtes

Kontingent an Bewilligungen zugewiesen' über das er

imRahmenvonbestjmmteneidgenössischenAuflagenfrei
verfügenkonnte(u.a.PrüfungderArbeitsmarktlage;
Bevorzugung der Betriebe, die einen Ersatzbedarf für
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auSländischeArbeitskraftgeltendmachenkonnten,
tendenziell eine Fortsetzung der bereits dargestell-

Strukturerhaltungspolitlk darstellte)'

Das BIGA konnte einzig 3 '000 Jahresaufenthalterbewilli-
gungenineigenerKorrpetenzvertei}en.BeiderZutei-
IungderKontingenteandieeinzelnenKantonewurde
durch relativ höhere Quoten den vehement vorgebrachten

Anliegen der peripheren Kantone besonders Rechnung ge-

tragen.ZudemwurdeneinigeBranchenvonderRegelung
völligauSgescirlosSen.Wieberelt,sVordetnBRBvom
I6. März I97O waren dies d.ie Landwirtschaf t, das Gesund-

heitsweSen'dasBildungswesenunddieprivatenHaus-
halte.

Zur neuen Regelung kann generell gesagt werden, dass damit eine

globale Limitierung - vorläufig noch mit offenem Zutritt in den Be-

reichen Landwirtschaft, Gesundheit und Bildung eingeführt und vor aIlem

d.ie stellung der Kantone aufgewertet worden ist' Im übrigen

bestand aber der Versuch einer starken Anlehnung an das System

vor I970. Insbesondere wOllte man die peripheren Kantone durch

eine erhöhte Zuteilungsquote und die Grenzbetriebe durch die

Ausnahmeregelungen nach Möglichkeit schonen. Der uebergang

zumneuenSysterrsolltemöglichst''Sanft''erfolgen.

Massivere Eingriffe erfolgten erst nach 1970 irn Rahmen der

jährlichen Neuordnungen der Bunciesratsbeschlüsse über die Be-

grenzung der zahl der erwerbstätigen AusIänder' Vor dem Hinter-

grund'weitererlnitiativbegehrenundeinerweiterenZunahme
der ausländischen Wohnbevölkerung wurd'en d'ie Ausnahmeregelun-

gen bezüglich eLnzelner Branchen (Landwirtschaft, Gesundheit'

Bildung,privateHaushalte)zugunsteneinerPrioritätsklausel
an die Adresse der Kantone aufgehoben, das heisst die Kantone

hatten dj-ese Branchen bevorzugt zLt behandeln' Hingegen wurde

es den Kantonen freigestellt, ob sie an Betriebe eine Bewitli-

gungzuteilenwollten,fallseineausländischeArbeitskraft

eine
was

ten
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nacheinemJahreinUnternehmenverlassenhatte.Zudemwurden
dieHöchstzahlenfürAufenthaltsbewilligungenentscheidend
reduzLerE,sodasssicheinemassiveVerschärfungderVer-
teirungskonf l_ikte in den Jahren 73/7 4 ergab. Erst die Rezes-

sionvonLgT5/T6brachteeinegewisseEntschärfungderSitua-
tion.DerSchutzdereinheimischenArbeitskräftestandin
dieser zeLt jm Vordergrund,, was auch jJn Erlass von speziellen

Massnahmen zum Ausdruck kornmt (7) ' Damit konnte aber auch die

ZielsetzungeinerStabillsierungderausländischenWohnbe-
völkerung schneller als vorgesehen erreicht werden'

Mitde'merneutenKonjunkturaufschwungjjnJahreLgTlundden
anhaltend'geringenHöchstzahlentratendieVerteilungskon-
flikte wiederum als vorrangiges Problem in Erscheinung' In

d.iesemZusarnmenhangwurdeaufDruck-VorallemderGewerbe-
kreise, der Gastwirte und der Hoteliers das Kurzau fenthalter-

statut erweitert (8). Damit wurde eine Möglichkeit geschaf-

fen,d'assAusländerfüreinJahrjjnGastgewerbebeschäftigt
werdenund'gleichzeitigeineGrundausbildunginpraktischer
undtheoretischerHinsichterhalten.NacheinernJahrhaben
dieKurzaufenthalterdieSchweizwiederumzuverlassen.Mit
derErweiterungdesKurzaufenthalterstatuteswurdeeinege-
wisse Ausweitung der Zahl von Quasi-saisonniers geschaff en

undgleLchzeitigderSpielraumfürBetriebe,d'ienichtals
Saisonbetriebe anerkannt sind' äusgeweitet'

Mitd'erZunahmederVerteilungskonfliktewurdeaberauchdie
Beanspruchungd.erBIGA-Kontingented'urchKantonewichtiger:
Jeder Kanton ford.ert vom BrGA mögrichst viere Bewirligungen

dllrumdiekantonalenBedürfnissebesserabdeckenzukönnen.
Damit sind die Grundlagen für eine Darsterrung der verord-

nungüberd'ieBegrenzungderZahldererwerbstätigenAus-
ländervom23.oktoberLgTggelegt.DieserBeschlussistin
unserem Zusammenhang von besond.erem Interesse, da er für die

Verteilungsperio.ceLgTg/EoauchfürdieKantonedenwichtig-
stenAusgangspunktdarstellt.}litdenfolgendenAusführungen
über die eidgenössische verordnung soll nochmals zum Ausdruck

gebracht werden, dass diese vor allern durch die vorangegangenen
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jahrelangen Aushandlungsprozesse geprägt wurde'

Im Grund.satz Wird nach wie vor eine Begrenzung der Zahl der

erwerbstätigen Niedergelassenen und Jahresaufenthalter postu-

Iiert,umeinausgewogenesVerhält.niszwlschendemBestand
der schweizerischen und ausländischen wohnbevöIkerung anzu-

streben . Zudem sind die Begrenzungsmassnahmen insbesondere

aufeinegualitat,iveVerbesserungderArbeitsmarktstruktur
undeinemöglichstausgeglicheneBeschäftigungspolitikaus-
zurichten. Ebenfalls wird eine Begrenzung der Zahl der saison-

arbeiter angestrebt. Den einzeLnen Kantonen werden durch Verord-

nung weiterhin Höchstzahlen für die erstrnalige Erteilung von

Aufenthaltsbewilligungen an Jahresaufenthalter und auch sai-

sonnierszugetei}t.FürdenHandlungsspielraumderKantone
ist die Höhe des kantonalen Kontingents von entscheidender

Bedeutung-wasfürdenFalldesKantonsThurgauweiterunten
genauer ausgeführt wird -i deshalb ist der eidgenössische

VerteilungsschlüsseI ein erstrangiges Politikum

Im übrigen können d.ie Kantone über d'as Verf ahren zur Ertei-

lung von Aufenthaltsbewilligungen vorschrif ten erlassen und

insbesondere Fachkommissionen zur wirtschaf tlichen Begutach-

tung von Gesuchen um Erteilung neuer Aufenthaltsbewilligungen

einsetzen. Einschränkend. wird. für die Kantone vorgeschrieben'

d'asssiebeiderVerteilungihrerBewitligungeninerster
Linie den dringendsten Bedürfnissen des Gesundheits- und Bil-

d'ungswesensRechnungz\Itragensowiedieland-undforstwirt.
schaftlichen Betriebe zu versorgen haben. Ebenfalls haben sie

zu prijf en, ob der Gesuchsteller genügend intensiv nach einer

einheimischen Arbeitskraft gesucht hat. Gleichzeitig soll da-

raufgeachtetwerden,dassdieaus}ändischenArbeitskräfte
nicht zu schlechteren Lohn- und' Arbeitsbedingungen beschäf-

tigt werden aIs die schweizerischen Arbeitskollegen jJn glei-

chen Betrieb, in der gleichen Branche und für die gleiche
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Arbeit (9).
von elgenen
Kontlngents

Im übrigen sind die Kantone bei

Krlterien und ln der Verteilung
frel.

der Festlegung
ihres kantonalen

In theoretischer Hinsicht hand.elt es slch bei der Fremdarbei-

terfegelung um ein Ver teilu nqsproblern (10) . Verschiedene Gnrp-

pierungen stehen sich gegenüber'

litionen eingehen können'

die aber auch bestimmte Koa-

Gnrnd.sätzlich können die einzelnen Interessengruppen au

Einmal haben die einzelnen Betriebe ein Interesse an den

Frerndarbeitern. In den Branche nverbänden, Handelskammern und

Gewerbevereinen werden dj-ese fnteressen aggregiert vertreten'
f der

unternehrmerseite ihre wachstums- und Ertragschancen bei einem

erhöhten Zuspruch von Fremdarbeiterbewilrigungen zumindest

kurzf.ristig verbessern. Bestjmmte Produktionszweige können

nur so erhalten bzw. erweitert werden. Die relative Position

einesBetriebesaufdernArbeitsmarktwirdverbessert.

D ie Gewerkschaften haben an den Fremd.arbeitern kein unmittel-

insatz von ausländischen Arbeits-bares Interesse. Durch den E

kräften wird. ihre Position auf d'em Arbeitsmarkt tendenziell

geschwächt.DieLohn-unddieArbeitsbedj.ngungenwerdenwe-
nj.gerraschverbessert.Höchstensind.irektkannfürdieMit-
glieder der -Gewerkschaf ten ein Nutzen anf allen, da ihre Auf-

stiegschancen und Einkommen zunehmen, wenn das gesamtwirtschaft-

llche Wachstum erhöht wird und eine zunahme der unterschichtunqr

auf ' dem Arbeitsmarkt eintritt.
Dle Betriebsinteressen an Fremdarbeitern können aufgrund der

erhöhten wachstums- und. Ertragschancen auch von den politi-

schen rnstanzen auf kantonaler und eidgenössischer Ebene über-

remdarbeiterrege-
ischen den verschie-
ür "lhre" Betrlebe

noilImen und vertreten werden' Damit wird die F

[1ung zu einem Punkt der Auseinandersetzung zw

i, denen Gebietskörperschaften: Jede versucht' f

möglichst grosse Kontingente herauszuholen'
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2. Organisatorische TYPolog ie

SeitlgTokameSijnZugederVerteilungvonFremdarbeiterbe-
willigungen-VorallemaufkantonalerEbenezueinerbrel-
ten ZahI von verschied.enen instltutionellen Lösungen' Insbe-

sondere bildeten sich zahlreiche Kcnunissionen' welchen mehr

od,erwenigerweitgehendeBefugnissezugesprochenwurden.Aller-
d,lngserhieltkel.neKommtssionr.iberdleGesetzgebungeinefor-
melle EntscheidungskomPetenz'

Die empirisch feststellbaren institutionellen Lösungen lassen
(Vergleiche als

sich idealtYPisch in zwei Gruppen einordnen:

Ueberblick Tabelle 1) (11):

Administrativer
Ad.rninistrativer

Typus

Typus mlt Ksnmission

ImfolgendenwerdendlebeidenGrundmusteranhandvonzwei
Kategorlen (Betelligung, Befugnisse) näher ausge-

fühgt. Elne vertiefte Darstellung erfolgt anhand des Kantons

Solothurn, stel}vertretend für d'en ersten Typus und dem Kan-

ton Thurgau als Beispiel für den zweiten Typus'

administra tiv e TvPus ist d'adurch charakteri
2.L.

s iert,
Kommis-

Der

d.as sbeiderErteilungvonBewilligungenkeine
sionjJnspielist.DieGesuchsbehand'lungundBeurteilungmit
anschliessendern Entscheid wird von der verwaltung das heisst

diearbej-tgnarktlicheBeurteilungvcrnArbeitsamtindenKan-
tonenbzw.vomBIGAbei:nBundundd'iefremd'enpolizeilicheBe-
urteilunq.VqnArntfürAusländerfragenbzw.BundesamtfiirAus-
länderfragen - vorgenommen'



TabeIIe 1

Typus

Adminlstrat!ver

z.B. Kanton Solothurn,

Baselland, Aarqau und

BIGA füf, Jahresaufent-

halter

Adninis trativer
rnit Fachkonmission

z.B. Kanton Thurgau'

Genf, Bern für die

Vertellung der

Jahresaufenthalter

Institutionelle Lösungen

verte j.lung

c

für die Bewilligunqs-

Befugnisse

- Formell: Verwaltung

- Faktisch: Bedeuten-

der Einfluss der Be-

triebe und deren

"Vertretungen",

keine direkten Ver-

bandsinteressen

- FormeII: Verwaltunq

- Faktisch: Komnissio-

nen haben mehr oder

weniger grosses Ge-

wicht bezügllch der

Festlegung von Kri-

terien und in Einzel-

entscheiden- Verbände

nehmen ebenfalls di-

rekten Einfluss

- Aushandlung in Fach-

kommissionen

zusanmensetzung der

Kommission (paritä-

tisch bzw. Ueberge-

wicht der Arbeit-

geberverbände) hat

grossen Einfluss auf

die Entscheidungen

Informelle Verhand-

Iungen sind den

Komrnis s ionsentschei-

den vorgelaqert

Art der Beteiligung
und Verhandlungs-
muster

Informelle Verhand-

lungen zwischen Ver-

waltung, Betrleben

und deren Vertretern

(Politiker, Verbands-

vertreter usw.)

Sekundärer Einfluss

der Verbände



II

2.I.1. Damit beschränkt sich die Art der Beteilisunq bei der

Verteilung auf die Direktinteressierten' das heisst

insbesondere auf die einzelnen Betrlebe' dle eine oder

mehrere Bewllllgungen beanspruchen. Nlcht selten schal-

ten sich auch Politlker (Kantonsräte, Natlonalräte)

oder einzelne Verbandsvertreter in ein laufendes Ver-

fahrenej-nundversuchendleVerwaltungzugunsteneiner
Bewilligungserteilung an ein bestjrnmtes unternehmen zu

beeinflussen. Hingegen ist das Gewicht der verbände im

Rahmen des ad.ministrativen Typus gering ' Aehnliches

gitt auch für das Beispiel der direkten verteilung der

Jahresauf enthalterkontingente d'urch das BIGA' wobei

sich verstärkt die Kantone als Dlrektlnteressierte an-

stelled'ereinzelnenBetriebenengagl-eren.Unmittel-
bareVerhandlungend'erzuständ.igenBundesstellenmit
den einzelnen Betrieben sind eher selten'

2.L.2 Die formellen Befuqnisse liegen jm FaIIe d'es admini-

strativenTypus-wieauchijnFallederBeteiligung
einer Kommission bei der Verwaltung' Grundsätzlich

könntedasArbeitsamtbzw.dasBIGAvölligautonomund
abgesehenvond.enRekursmt8lichkeitenundd'erfrem-

d.enpolizeilichen Ueberprüfung - verbindlich über die

Bewilligung sertei Iung entscheiden '

F'aktisch kann aber diese Stellung nur begrenzt durch-

gesetzt verden. Ejxmal ist Öie Verwaltung auf eine offene Darstel}:ng der

vlelfältigen Betriebsdaten (Ijmsatz, Fi.:ranzen, Personalus$l)ango'riesen'un€

Beurteilung vornehmen zu können' Dies geht immer auch

mit einer mehr od.er weniger starken Beeinf lussunq der

Verwaltungeinher.Ind'erSelbstd.arstellungderBetriebe
werdendieEntscheid'ungskriteriend'erVerwaltungnach
Möglichkeit antizipiert und positiv henrorqehoben'

DieVerwaltungihrerseitshataberauchdielnteressen
derBetriebe,PolitikerundVerband'svertreterzuanti-
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zlpieren-waszueinerweiterenEinschränkungdesHand-
lungsspielraumesführtdadiesdieelnzigeStrategie
darstel}t,umnicht.nochstärkeretwalmRahmeneiner
KommlssionlnderEntscheldungsfrelhel.teingeengtzu .:
werden (siehe dazu Purrlct 2'3" These 3)'

Generel-I ist somit festzustellen' dass die Verwaltung

ihr rechtlich verbürgtes Informationsrecht und ihre

Durchsetzungsmachtnichtuneingeschränktgeltendfta-
chen kann. Das wohlwollen der interessierten und be-

troffenen Kreise kann aufgrund eines drohenden Legi-

timationsverlustes der slch vor allem längerfristig

und im Rahmen der ErfüIlung anderer Aufgaben in Koope-

ration mit der gleichen Gruppierunqen negativ auswir-

kenwürdeaufsSpielgesetztwerd'en.Rücksichtsnahmen
sind im Umgang mit d'en Betrieben' Politikern und Ver-

bandsvertreterneinwesentlichesElementdesVerwaltungs.
handelns.

Andererseitsistrnitej-nerlavierendenHaltungder
VerwaltungaucheineAufwertungihrerPositionVer-
bunden:DieZuteilungeinerBewilligungkannvonder
ErfüIlung weiterer Anliegen anderer verwaltungsstellen'

wie sie etwa im Rahmen der Gesundheitspol LzeL oder d.es

Gewässerschutzes bestehen, abhängig gemacht werden. Da-

mj.t wird durch die relativ autonome Bewilligungsertei-

ltng im Rahnen des admlnlstrativen Types ein Durch-

brtrch staatJ-icher Politik i:r bestlnmhen Fä}len arrh in arderen Berei-chen

erzielt,. Ftir den admlnlstrat,lven Typus 1st auch cha-

rakteristisch,dassd.ieeinzelnenEntscheidungskrite-
rj.ennichtvöIligtransparentzumindestfüreinen
Aussenstehenden-gemachtwerden.Beiden,'Betroffe-
nen'.stelltsichderEindruckej.nergewissenWillkür
ein.EineAmtsstelleerhältsichdadurcheinerecht
grosseFlexibilitätundkannaufbestimmteSituationen
rasch reagieren.
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2.2. Der " administrative Typus mi t Fachkommission" ist Pri-
mär dad,urch gekennzeichnet, dass neben der verwaltung

eLne Kommtsslon für dle Bewtlllgungsertellung elngesetzt lst.

Dleser Typus iSt bel der vertellung von Jahresaufenthalter-

bewj-Iligungen und vor allem der Saisonniers serrLr häufig anzu-

treffen.

2.2.L. Eln wesentliches l'lerkmal der Betelliq unq

der verbandsmässigen Zusammensetzung der

Grundsätzlich kann zwj-schen paritätischen
und solchen, bei denen die Arbeltgeberseite
gewicht hat, unterschleden werden'

Im Kanton Thurqau beispielswelse nehmen je ein Vertre-
ter des Gewerbeverbande
Arbeltnehmer und zwel B

sitz. Eine ähnliche Zus

beruht auf
Kommlssionen.

Kommis s ionen
das Ueber-

s1 der Handelskammer und der
eamte aus der Verwaltung Eln-
ammensetzung weist auf Bundes-

ebene die sogenannte "Aufsichtskommission für die or-
ganisation und ueberwachung der Ausbildung für die
xurzaufenthalter,' auf: je zwei Mitglieder der union
Helvetla, des Sc hweizer Wirteverbandes, des Schweizer
Hotelier-Verej-ns und j e einen Vertreter des BIGA und
der AGAB (Arbeitsgeme inschaft alkoholfreier Betriebe)'

Es kommt aber auch vor, dass zwischen Arbeitgebern und
Arbej-tnehmern eine eigentliche Parität besteht. In der
Regel ist dies für die Festlegung des verteilungsmodus
und der eigentlichen Verteilung der Saisonniers im.Bau-
qewerbe der Fall.
Hervorzuheben is t d.er Kanton Genf als weiteres Beispie\
der in all seinen Fachkommissionen (je eine
Jahresaufenthalter d'er privaten Wirtschaft'
heit, der Schulen, die Grenzgänger und die S

für das Baugewerbe, die Hotellerie und die L

schaft)eineParitätzwischenArbej.tnehmern
gebern gewahrt hat- Dazu kommen jeweils noch
drei Verwaltungsbeamte.
Die fast ausschliesslichen Kontakte zwischen Verwaltung

und Betrieben und deren vertretern im administrativen

Typus werd.en durch die Präsenz der Verbände überlagert.

Die verwaltungrsstelten behalten sich zwar die Informa-

tionsbeschaffung weiterhin vor; auch dle Betriebe sind

an eine breite Auskunftspflicht gebunden; aber die Aus-

für die
der Gesund-
aisonniers
andwi-rt-
und. Arbeit-
einer bis
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handlung über die Bewilligungserteilung wird j-n der

Kommi s s ion vorgenommen'

2.2.2. Dle formellen Befuqnlsse verbleiben auch lm FaII eines

Einsatzes von Fachkommissionen innerhalb der verwaltung'

Die jeweiligen Verfügungen werden immer von den zustän-

digenAemternunterschriebenunddenBetriebenzuge-
stellt.AllerdingsistkeinBeispielbekannt'bei'dem
dieVerfügungineinemanderslautendenSinneabgefasst
wurden, aIs dies die Kommission vorgeschlagen hatte'

Somitkannfestgestelltwerden,dassbeieinerExlstenz
vonKommissionendiefaktischeEntscheidungsgewaltvon
diesen übernommen wird' In der Regel werden die Be-

schlüsse im Einvernehmen mit allen Kommissionsmitglie-

dern gefasst- Mehrheitsentscheide sind eher die Aus-

nahme.

AIs These ist auch festzuhalten, dass einze}ne Betriebe

undderenVertreterdieKommissionsmitgliederVorbe-
stimmten Sitzungen zu beeinflussen suchen' Die

Verbäncie erhaiten d'urch d'ie Einsitznahme der Ver-

bandsvertreter in den Fachkommissionen auch ein ver-

stärktes Mitspracherecht bei den jährlich neu zu re-

gelrrienVerordnungen, das hej'sst in einem erheblichen

Ausmass kann bei der Festlegung der für die verteilung

massgebendenKriterienmitentschiedenwerden.DleAus-
übungderMitsprachewickeltsichentwederaufinfor-
mellemWegeod'erj-mRahmenvonoffLziellenVernehm-
Iassungen ab.

ImKantonGenfistdaszentraleKriterium,dieLohn-
höhe, durch äEn ninf luss der Gewerkschaften bestj-mmt'

DieshatzL.;tFolge,dassdieJahresaufenthalterbewil-
ligungen primär än Höher- und Höchstqualifizierte ab-

gegeben werd'en, die Spitzenlöhne erzielen' In jeder

VerfügungwirdzudemderLohnvorgeschrieben,derauch
überdenAnsätzendesGesamtarbeitsvertragesliegen
kann.DerBedarfnachwenigerqualifiziertenArbeits-
kräften wird entweder über d'ie Saisonniers oder die
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Genzgäingerberarilligungen sedakt. oadurch kann d'as Lohnniveau im segrent

derqualifizierten-ArbeitskräftejmlGntonC€nfbe\d]ssthrochgekaltenverdr
Eine zusätzliche Strategie der in den Kommissionen ver-
tretenen Gewerkschaften ist €sr Betrieben die den je-
welligen Gesamtarbeitsverträgen nicht beilreten, keine

Bewllllgungen zukommen zu laisen. Die Teilnahme an Ent-

scheidungenlmRahmenderFremdarbeiterpolltlkwird.
also für weitergehende Zwecke instrumentalisiert' Dle

Teilnahme erlauit den Gewerkschaften ihre vertraglichen
st,rategien mit mehr Gewicht und unter Benützung staat'-
lichen zwangs durchzusetzen

DleselektiveAuswahlderHöherqualifiziertenhatauch
zvlFolgerdassimKantonGenfvorallem"gute"Steuer-
zahlerzuzienenrwelchedieArbeiterschaftmiteinem
nied.rigen Einkommen auf dem Wohnungsmarkt nicht kon-

kurrenzieren. Somit ist eine eindeutige strukturpoll-
tische Beeinflussung festzustellen'

2.3.ImRahmenderFremdarbeiterpo}itikistdasRekursver.
fahrenebenfallszubeachten.DieRekursfreudigkeit

hängtstarkvonderjeweiligenBrancheab.SoweistdasGast.
gewerbeinderRegeleinebesondershoheRekurszahlauf.

zweitens kann angenomlnen werden, dass durch eine hohe Rekurs-

zahl einer Branche in Verbindung mit einer erhöhten Publizi"

tät in der oeffentlichkeit ein Druck auf die Entscheidungs-

instanzen entsteht. Insbesondere bei den Gremien' welche für

d.ieBewi}Iigungserteilungzuständigsind,isteinegewisse
Antizipation der zu erwartenden Rekurse festzustellen' Aller-

dings stösst ein eindeutiger Beleg dieses zusammenhanges auf

methodische Grenzen'

Generellkanndamj-tgesagtwerden,dassdieMöglichkeitder
Rekurseinreichungalseinl"littelderbesserenDurchsetzung
von betrieblichen und branchenmässigen Interessen angesehen

werden kann.

Für die Ent.scheidungsgremien in zweiter Instanz (Regierungsrat

bzw)Verwaltungsgericht)gilt,dassihreEntscheideinRücksicht-
nahmeaufdasArbeitsamtund'vorallenderallenfallseingesetz-
ten Fachk'ommissionen erfolgen: Zu zah}reiche Abweichungen in

der Beurteilung erzeugen ein Spannungsverhältnis
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zudenKommissionsmitg}iedernundesentstehtdieGefahr,dass
diese ihr emt niederlegen'

sbl ldunq des ersten bzw. des zweit en s könnenFür d.ie Herau

mehrere Gründe angeführt werden' Im Sinne von Thesen lassen

sich folgende Aussagen machen:

EinwesentlichesKriteriumfürdieEntstehungderunter.
schiedlichen Typen ist das Ausmass der Konf liktintensität

beiderVerteilungderFremdarbeiterbewi}ligungen.Be-
Stehen Spannung€n, d'ie sich etwa in einer ungenügenden

"Versorgung" mit Bewiltigungen oder 'einer zumindest

scheinbar ungerechten Vert'eilung äussern und stark von

der Wirtschaftsstruktur (u.a. hoher Anteil an Unquali-

fizierten) abhängenr so geraten die staatlichen Instan-

zen unter Druck, und zut besseren Legitimierung der

FremdarbeiterpotitikwirdeineKommissiongebildet.Bei
einertiefenKonflikt'intensitätistdieWahrscheinlich-
keit geringer, dass dle Verwaltung von externen Inter-

essenbedrängtwirdundesfindetkeinefaktischeAus-
lagerung der Entscheidungen statt' Für die Konflikt-

intensitätaIsErklärungfürdieHerausbitdungdesad-
mj-nistrativen Typus mit Fachkommj-ssion spricht auch die

TatsacherdassderenEnt'stehungoft'imZusammenhangmit
ej-ner bestimmten kritischen Problemlage steht' Dies

hatsichimKantonSolothurnimFallderBildungder
KommissionfürdieVerteilungderSaisonniersgezeLgt.

AIs zweites Argument ist das Selbstverständis der Ver-

waltung bezüglich d'er Bewahrung einer relativen Auto-

nomie bzw. einer Kooperation mit organisierten Inter-

essenzubeachten.JeehereineVerwaltungeigenstän-
digeZie}e(z.B.Strukturpolitik)verfolgt,dieauch
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ln einem gewlssen Spannungsverhältnj-s

merinteressen stehen können, desto

auf eine elgenständige Politik'
eher

den

legt
zu Unterneh-

si-e Wert

AIs drittes ist auf die Ste llunq der kantonalen Ver-

bände hinzuweisen. Je stärker deren Konfliktfähigkeit

und auch Aggregationsfähigkeit ausgebildet ist, destö

eher ist eine Interventton in die Fremdarbeiterpolltlk
zu erwarten; mit einer Beeinflussung im sinne der'ver-

bände kann gerechnet werden. Bei einer starken Posi-

t10n der Gewerkschaften im Rahmen der kantonalen ver-

bände ist zudem die Bildung von paritätischen Kommis-

sionen zu erwarten (Kanton Genf) '
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3 Kanton Solothurn

3. l. Problemla e

Die ökonomische n Rahmenbedin u en

Der Kanton solothurn verfügt für das Jahr L978 über ein pro-

Kopf-EinkommenvonFr.L7,525.-undbefindetsichd'amitim
L2. Rang (12) . Die wirtschaftsstruktur wej'st' folgend'e vertei-

Iung der Beschäftigten auf die d'rei Sektoren auf: 4,9 t im

I. Sektor,5gr3tim 2' Sektor und 36'ltim 3' Sektor' Damit

ist d.er 2. sektor stark überdurchschnittlich vertreten' zu-

d,em verfügt dieser Bereich über einige eindeutige schwerpunkte'

d,ie sich in den letzten Jahren aIs besonders krisenanfälIig

herausstellten.DerKantonSolothurnisteinerdervonder
Rezession 75/76 am meisten betroffenen Kantone' Darin ist

auch das auslösende Moment für dle Elnftlhrung einer aktiven

wlrtschaftspolit.ik zu sehen, die in der gesamten Regierung

undVerwa}tung,aberauchinderBevöIkerungeinerechtgrosse
Bedeutung erhielt.

DieFremdarbeiterpolitiknahmimKantonSolothurnnieeinen
überragenden stellenwert in der kantonalen Po]ltik ein' Dies

ist im Zusammenhang mit der wirtschaftsstruktur zu sehen' die

kaum über Branchen verfügt' die trad'itioneller-

weiseeinehoheNachfragenachAusländernhatten.ImGegen-
teit ist etwa die uhrenindustrie durch einen speziell tiefen

Ausländeranteil gekennzeichnet'

Dj_es rässt erkennen, d.ass zumindest aufgrund der ökonomischen

StrukturnieeinausgeprägterBedarfnachFremdarbeiternbe-
stand und daher dlese Problematlk eher geringe politische

Spannungenerzeugte,\^/asdennauchimRahmendesErlassesder
jährlichenVollzugsverordnungenablg70zumAusdruckkommt.
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Der Er1ass der i ährlichen Vollzuqsve ror dnunqen

}lit'derEinführungdesneuenRestriktionssystemsinderFremd-
arbeit'erpolitikimJahreLgToerliessderKantonSolothurn
eineersteVollzugsverordnung.Darinwurded'asArbeitsamtals
zuständigeVerwaltungsstellefürdieBeurteilungderGesuche
festgelegt.DieKriterien,aufgrundderereineBeurtellung'
derJahresaufenthalterbewilligungenvorgenonrmenwerdensollte,
wurdeninengerAnlehnungandieBundespraxisvorlgT0indle
Vollzugsverordnung auf genonrmen'

Dle Erteilung einer Bewilligung wurde an den Nachweis soge-

nannter Ausnahmegründe geknüpft (13) :

wirtschaftliche Existenzgefährduog' das heLsst ein
ausgeSprochenerNotstandinbetriebswirtschaftll-
cher-flnanzieller Hinsicht
nachgewiesenerBedarfanArbeitskräftenfürbesonders
unlj.ebsame'schwere,schmutzLgeTätigkeit
unentbehrlicheSpezialistenmitentsprechendenFähig-
keiten

KeineBewilligungenwurdenerteilt,wenndieGründefürdie
Beendigung eines DienstverhäItnisses vorwiegend beim Arbeit-

geberlagenoderwenneinArbeiterdiefremdenpolizeilichen
oderarbeitsmarktlichenVorschriftenverletzte.Ebenfalls
durftekeineErhöhungdesGesamtpersonalbestandesbzw.des
Ausländerbestandes vorliegen'

IndenfolgendenJahrenwurdendieseBestimmungengleichlau-
tendübernommen.AnpassungenfandenerstindenJahrenLgT3/74
imZugederneueneidgenössischenBestimmungenstatt(u.a.
vorzugsklausel für Landwirtschaft, Gesunclhelbs- und Blldungs-

wesen)

BeidenfolgendenVollzugsverordnungenistzudembemerkens-
wert,d,asseinAbbauderBeurteilungskriterienstattfand.
Dleslässtslchdamltbegrtlnden,dassdieWirtschaftsverbände
im Kanton solothurn nur eln geringes Interesse an der kanto-

nalen Fremdarbeiterporitik zeigten. Dies mag neben d'em be-
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reits festgestellten geri-ngen Problemdruck mit der personellen

BesetzungimZusammenhangstehen.DieSpitzederHandelskammer
war ldeologisch nlcht lnterventlonlsttsch eingestellt und .ach-

tet auf eine strikte Trennung zwischen staatllchem und prl-

vatemBereich.DerGewerbeverelnverfügtebis}980nichtüber
d,te notwendlge personerre potenzr uJn i.lberhaupt gezlerte rnter-

ventlonen st,arten zu können'

Bemerkenswert fttr den Kanton solothurn ist auch' dass keiner-

IelVernehmlassungsverfahrenbeziigll-chdenVerordnungenbel
den partej-en und Verbänden durchgeführt wurden. Auch infor-

melle Kontakte splelten kaum eine RoIIe' Die Verwaltung stand

;auchuntereinemgeringenRechtfertigungszwangundkonnteSlch
deshalbderKrltertenentledigen'dleohnehinnurelnenge-
rlngen Nutzen ln der Praxis mit sich gebracht haben mögen (r4) '

Auf der seite der verwaltung, das heisst des volkswlrtschaftt- 
j

departementes und des Arbeitsamtes bestand ein Interesse an 
I

einemmöglichstgrossenHandlungsspielraum.DleseAusrl.chtung
mag mlt der tradit,lonellen Besetzung dieser Verwaltungsstel-

}enPersonenderSozialdemokratischenPartelinZusammen-
hangstehen.DerenVertreterbevorzugeneinegewlsseAutono-
mLe des staatlichen Handelns und suchen dles nach Mögllchkelt

auch zu realisieren

Etnzig lm Jahre I975 f.and eine offLzielle Besprechung zwischen

Reglerung,/verwaltungunddenorganl.slertenVertreterndesBau-
gewerbesstatt.AufgrundderBaukrisewurdeeinstarkerSchutz
der einheimischen Arbeitskräft'e in der Baubranche von den Ge-

werkschaften (GBH) gefordert; gleichzeitig wurde ein neuer Ver-

teilungsschlüssel auf Anregung der Arbeltgeberverbände 'für dle

Salsonnlersfestgelegt.Weiterwurdeelneparlt,ätischeFach-
kommlssion gebildet, dle sich der Verteilung der salsonnlers

l.n der Baubranche annahm'
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Dle Aus qanqsla ge der Ver teilungspe riode L979/80

somlt ist dle jährIlche vertej.lung von Jahresaufenthaltskon-

tJ-ngenten als Belspiel des admlnlstratlven Tvpus zu betrach-

ten. Für die im folgenden in Bet'racht fallende vertellungs-

periode IgTg/80 stützte sich d.as Arbeitsamt' auf die vollzugs-

verordnun vom 15. Januar I98O db, die bezügtich den 'Jahres-

aufenthaltern aIs wichtigste Aussagen enthäIt':

Dle kantonale Höchstzahl für erstmals er$terbstätlge
Jahresaufenthalter beträgt 237 Personen'

vom Gesamtkontingent wird ein angemessener Antell filr
Härte-rWirtschaftsförderungs-'Beschwerde-undFrem-
d.enpolizeifälIe ausgeschj'eden'

DasRestkontingentwird'vomkantonalenArbeitsamt
gleichrnässigüberdieZeitdauervoml.NovemberLgT9
bis 3I. Oktober 1980 verteilt'
DieJahresaufenthalterkontingentesindinersterLinie
für die dringendsten Bedürfnisse'auf dem Gebiet des Ge-

sundheits-undBildungswesenssowiefürdieLand-und
Forstwirtschaft ".t t"it.nd'en. Dlese Prioritätsvorschrlft
schliesst nicht aus' dass ln Einzelfällen auch berech-
tigteGesucheausandernBereichenderWlrtschaftim
Rahmen d.er bescheidenen Möglichkej-ten berücksichtlgt
Iderden können.

Kontingentsbewitligungenwerdenkeineerteilt'wenn
die Cründe für d.ie Beändigung des Arbeitsverhältnisses
vorwiegendbeimArbeitEeberliegenoderwennderAr-
beitg"6"r die fremdenpolizeilichen oder arbeitsmarkt-
Iichen Vorschriften verletzt hat'

GesucheumZuteilungeinesKontingenteswerdennurbe-
wil}lgt' r"'enn sich äuf d'em einheimischen Arbeitsmarkt
kein geeigneter Arbeitnehmer finden lässt'

Dre Gesuche filr die Kontingentbewilllgungen sind schrlft-
Ilch grd ej5geherd begrijrdet an das J<antonale Arbeit-samt' elnzu-
reLchen. Die vom täntonalen Arbeitsamt zusätzIlch ver-
IangtenAuskünftesindlückenlosundschrlftlichzu
ertellen.AufGesuchewirdersteingetreten'wennsäimt-
liche einverlangten Unterlagen vorliegen

Gegen Entscheide d.es kantonalen Arbeltsamtes kann lnnert
}0TagenbeimVolkswirtschaftsdepartementBeschwerde
eingereichtwerden.Diezwej.telnstanzistdaskanto-
nale Verwaltungsgericht'

Zudem llegt ein amtsinternes Formular vor, das folgende Kri-
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terien enthäIt: "Gesuch komplett, ausreichende Begründungr' ge-

nügendinseriert,stel}ebeimArbeitsamtgemeldet,Personal-
abgängeindenletztensechsMonaten,GesuchgenlesstVorzugs-
behandltrD9, tiegt eine Drlnglichkeit vor' guter Arbeitgeber,

Arbeitsplatzabgelegen,BetriebserweiterütrglBetriebsüber-
nahme, Neueröffnung, in den letzten L2 l"lonaten ausländische

Arbeitskräfte zugeteilt, Personalzuwachs in den letzten sechs

Monaten, Iiegt ein Ablehnungsgrund vor. schwarzarbeiter be-

schäftigt, Kurzarbeit oder Entlassungen" (15)'

Eine weitere spez ifLzierung dieser Kriterien - etwa im sinne

einer Gewichtung liegt, nicht vor. Grundsätzllch wird darauf

abgezielt,einequalitativeVerbesserungdesArbeitsmarktes
vorzunehmen. Dj-e konkrete Anwendung der Kriterlen wlrd lm Ab-

schnitt 3.3 behandelt.

3.2. Akteure und Interessen

Die folgende Darstellung hat einen gewissen allgemeinen charak-

ter. Gleichzeitiq bezieht sie sich auf den Kanton solothurn' in

dem im Rahmen der Verteilung der Ja

im Vordergrund stehen:

Einzelne Betriebe und deren

SPitäIer und Pflegehelme mit

hresaufen thalter drei Akteure

Vertreter
einem Verwalter

an der SPitze
Arbeitsamt und Volkswirtschaftsdepartement

Die wirtschaftsverbände treten in diesem Bereich nicht in or-

ganisierter Form auf. Es besteht auch keine Fachkommission in

der diese Interessen zusammengefasst sind. Diese Konstellation

rechtfertigt eine Beschränkung auf dle drei Hauptakteure'

Einzelbetriebe

Die einzelnen Betriebe als Gesuchsteller lösen

willigungsverfahren aus und können deshalb als
das Be-

eigent-

3 .2 .1.
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lichdynamischerFaktorbezeichnetwerden.MitderGe-
suchseinreichung entsteht die Nachfrage nach Bewil-li-

gungen,waszumfestgestelltenProblemdruckführt'
schlussendlich ist es d.ie Lagebeurteilung der Betriebe'

die bestimmte Aktionen auslöst. Im Falle des Einbezuges

derVerbände-wieimKantonThurgauistauchdieBe.
d'eutungderBetriebealsVerbandsmitgliederzvbeach-
ten,indemsiewesentlichzvrMeinungsbildunginner-
halb dieser Gruppierungen beitragen'

Das Interesse an Fremdarbeiterkontingenten ist ver-

schieden motiviert. Betriebe i
Branchen (u.a. Landwirtschaft,
Textil-undBekleidungsindustrie)undeinemhohenBe.
darfanunqualifiziertenArbeitskräftenkönnenihre
schwierigen Rekrutierungsprobleme angehen' Durch die

Zuteilung eines Jahresaufenthalters für maximal ein

Jahr (od.er ev. Saisonniers für neun Monate) wird die

Ei-nstellungeinerod'ernehrererArbeitskräftesicher-
gestellt.AnpassungenaneineflexibleLohnstrukturkön-
nen verzögert werden. Das gleiche gilt für die Arbeits-

bed,ingungen. Einige Betriebe können dadurch eine dro-

hend.e Schliessung: unmj-ttelbar aufhalten' andere erzLe-

leneineVerbesserungihrerbetrieblichenRentabilität.

Ein zwej-tes Hauptmotiv einer Gesuchseinreichung liegt

im Bedarf von s ezialisierten Arbe itskräften mit einer

mehr oder weniger hohen Qualifikation (z'B' Techniker'

Meister,Akademiker).DieAnstellungsolcherArbeits-
kräfte,dj.eaufdemeinheimischenArbeitsmarkter-
schwertistodererscheintrkanndurchausländische
Arbeitskräfte erleichtert werden. In diesem Fall steht

dasAufrechterhaltenbzw.derAusbauvonbestimmten
BetriebsfunktionenimVord'ergrund.DasWachstumeines
Betriebes wird dadurch sichergestellt'

n strukturell schwachen

Restaurants,
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Grundsätzlich steht bei den Betrieben die Lösung ihrer
spezifischen Personalprobleme im Vordergrund. Für einen

Betrieb ist eine Ablehnung bzw. Berücksichtigung bei
der Bewilligungsverteilung immer mit einem Konkurrenz-

verlust bzw. einer Verbesserung der relativen Position
verbunden. Aus dieser Sicht ist mit einem Einzelkampf

eines jeden Betriebes gegen die anderen zu rechnen.

Im Rahmen der eLnzelbetrieblichen Interessenvertretung
ist auch das Engagement von den Betrieben naheste-

henden Politikern und Verbandsvertretern zu sehen.

Da sie die Anliegen bei der Verwaltung (Arbeitsamt oder bei l4itglie-

dern von Fachkcnmj-ssionen falls - wle jm Kanton Thurgau - vorhanden)

vertreten, können sie damit die Ausgangsbedingungen

für eine Gesuchsbeurteilung verbessern. Neben der rein
sachlichen Argunentatj-on dürfte ihr Erfolg ebenfalls
von ihrem Status als Politiker (Gemeinderat, Kantons-

rat, Nationalrat) oder ihrer Stellung in einem Verband

abhängen. Das Interesse dieser Lobbyisten ist verschie-
d.en begründet: Neben dem Einsatz für eine Gemeinde oder

Region dürften persönliche Motive eine Rolle spielen,
wie etwa das sammeln von stimmen im Hinblick auf die
nächsten !.Iahlen, Geschäftsinteressen als Verwaltungs-
rat eines Unternehmers oder Zulieferanten. Die Tätig-
keit dieser "BetriebSvertreter" ist empirisch nur sehr

schwierig zrt erfassen (f6).

3.2.2. SpitäIer und Pfleqeheime Sani tätsdepartement

Die Spitäler und Pflegeheime g:eniessen im Rahmen der

Fremdarbeiterpolitik eine Sonderstellung und sie sind

bei der Zuteilung der Jahresaufenthalter besonders zu

beachten. Diese Position erlaubt ihnen, ihren
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ArbeitskräftebedarfvorallemfürdieunqualLfLzier-
tenArbeiten.relat'ivreibungsloszudecken.Aberauchman-
gelndes qualifiziertes Pflegepersonal kann über die

Fremdarbeiterzuteilung eingestellt werden'

AIs Akteure treten d'ie Verwalter der Spitäler und der

Pflegeheime auf. In d'er RegeI sind sie organisatorisch

zumindest lose etwa in einer spitalverwalterkonfe-

renz zusafirmengeschlossen' Enge Kontakte bestehen zu

dem Sanitätsdepartement' dessen Vorsteher ebenfalls

die Interessen der Spitäter wahrzunehmen hat und dies

auchimRegierungsratbevorzugtrealisierenkann.Im
FalldesKantonSolothurnistdieKoordinationbeson-
ders einfach, da der zuständige Regierungsrat sowohl

dem sanitätsdepartement als auch dem Arbeitsamt gleich-

zeitigvorsteht.ImKantonThurgauisteineinterdepar-
tementale AbsPrache notwendig'

DiebevorzugtePositionderSpitäIerundPflegeheime
führtd'azu,dassihreVertreterwenigereineoffensive
Strategie der fnteressensvertretung verfolgen' Viel-

mehrversuchendieExponentendesGesundheitswesens
durch ein massvolles Taktieren ihre sonderstellung zu er-

halten,indemsiekeineübertriebenenAnsprüchebe-
züglich der Zuteilung von Jahresaufenthalterkontingen-

tenstellen.DieserEinstellungkommtentgegen,dass
dieSpitalverwalterundderVorsteherdesSanitäts-
departementesd'urchauseinlnteresseaneinerzurück.
haltend'enPersonalpolitikhat,däandernfallszustar-
ke Kostensteigerungen auftreten' Es versteht sich'

dassdadurchlatenteKonfliktemitdenangestellten
AerztenandeneinzelnenSpj.täIernentstehenkönnen.

Arbeitsamt3 .2.3

Diekantona}enArbeitsämtersindu.a.fürZuteilungder
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kantonalenJahresaufenthalterkontingentezuständig.Sie
haben d,ie eingereichten Gesuche entgegenzunehmen, sie

einer Beurteilung zv unterziehen und darüber einen Ent-

scheid, in Form einer Verfügung zu fällen' In der Regel

sindamtsinternmehrerePersonenmitdieserAufgabebe-
auftragt.

DielnteressendesArbeitsamtessindeinmalimformalen
Bereich zLr sehen:

Das Bewilligungsverfahren sollte ohne grosse

Reibungsverluste ablaufen' Elne qewisse Routinisierung

und standardisierung wird d'eshalb angestrebt'

Ebenfalls ist anzuneh'men, dass eine Strategie der

Konfliktminimierungangestrebtwird.Diegewichtigsten
organisiertenlnteressenwerdennachMöglichkeitange-
messen beachtet. Eine zu grosse opposition ausserhalb

derVerwaltungkönntederenLegitimitätohnehininFra-
ge stellen.

Zud.em ist, von der in der organisationssoziologie auf-

gestellten These der Bewahrung der Autonomie einer

Amtsstelle und der Maximierung der Ressortinteressen

auszugehen (17) : Entscheidungskriterien anderer verwal-

tungsstellen werden nicht oder nur widerwillig berück-

sichtigt.

Das bed.eutet nun, dass die Zuteilung der Fremd-

arbeiterbewilligungenkaumnachverbindlichenLeitbil.
dern der verwaltung (etwa Raumordnungskonzept) mit ge-

wissen strukturerren schwerpunkten vorgenommen wird'

Allerdings wird' sich im folgenden zeigen' dass

Ietzt postulierten Zusammenhänge insbesondere

ton solothurn sich nicht bestätigen Iiessen'

die
im Kan-
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3.3. Ents c he idunqsProzes se und Entscheidu strukturen

Die Entscheidungsstruktur im Kanton solothurn ist zweistufig:

Arbeitsamt

Volkswirtschafts.DepartementundVerwaltungsgericht
aIs Rekursinstanzen

Die eingehenden Gesuche werden im Arbeitsamt von zwei Beamten

einer ersten Prüfung unterzogen. sie vervollständigen aufgrund

einerRücksprachemitdenBetriebe..dieUnterlagen(90?der
FälIe) und stellen einen ersten Antrag, der auf "positiv"'
,,negativ,. oder ,,zweifelhaf t'' lautet. Der Amtsvorsteher unter-

zieht vor allem d.ie abgelehnten und die mit "zweifelhaft" be-

zeichneten Gesuche einer genauen prüfung. Dabei wiro mit

den Betrieben nochmals Rücksprache gehalten und eventuell die

Betrlebebesichtigt.DieUnternehmenhabensichdabeiüber
verschiedene Aspekte grenauestens auszu!'/eisen: Marktlä9e' Be-

triebsgrösse,AnzahlArbeitsplätzeuSw.EtwadieHälfteder
Gesuchssteller spricht beim Arbeitsamt im Rahmen der Rückspra-

cheodernachherpersönlichvoroderlässtsichdurcheinen
politischen Exponenten (2.8. KantOnsrat) vorstellen' Al1 diese

Kontakte werden vom Amtsvorsteher lebhaft' begrüsst' Er kann

dadurch seinen Informationsstand verbessern und zugleich die

AnliegenoeSArbej-tsamtesdenBetriebennahelegen.Dabeisteht
zu vermuten, d'ass die informellen Beeinflussungsversuche gleich-

zeitigrechterfolgreichimsinnederBetriebeundderenVertreter
verlaufen.

DerGrad<lerBeeinflussungistVorallemvomstatusd'ermobili-
sierbaren poritischen Vertreter abhängig: Je gewichtiger dieser

ist(NationalratrVerband'svertreter)'destoeheristanzunehmen'
dassderBetriebeinGesuchzugesprochenerhält.Dabeispieltne-
ben dem politischen status eines "Betriebsvertreters" seine argu-

mentative Kompetenz eine wichtige RoIIe: In der Regel kann ein ange-

sehener Politiker die informellen Hintergründe eines Betriebes be-

sonders gut bei einer Amtsstelle zur Darstellung bringen' wie bereits

bemerkt, s j-nd in der vollzugsverordnung nur wenige Kriterien fijr die Ge-

suchsprüfung fest-
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gelegt.Hingegenbietensichdiebereitsdargestelltenamts-
internen Kriterien zur Beurteilung der Gesuche an (siehe Ab-

schnitt 3.I) die allerdings dank ihrer vielfalt einerseits

und ihrer unspezifischen Ausrichtung andererseits einen brei-

ten Interpretationsspielraum offen lassen. Dieser wird jedoch

durch eine zusätzliche Beachtung von Betriebsbeurteilungen

anderer Amtsstellen für d.as Arbeitsamt eingeschränkt ' Auf in-

formellem Wege werden "Gutachten" des Arbeitsinspektorats' des

WasserwirLschaftsamts, der Wirtschaftsförderung etc' beigezo-

gen. so erhäIt etwa die Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge

mitdenjeweiligenLohnbedingungen,dieErfüIlungderGewässer.
schutzvorschriften, der suvA-vorschriften usw. ein grosses Ge-

wicht. Bei zwei "gleichwertigen" Gesuchen wird zudem zugunsten

d.es Nachfragers aus der weniger stark entwickelten Region ent-

schieden.

GenereIl wird. eine flexible Anwendung der Kriterlen befürwor-

tet, was auch ein besseres Eingehen auf wechselnde wirtschaft-

liche situationen erlaubt,. Die Kontakte des Arbeitsamtes zu

d.en verbänden finden eher sporadisch statt. so wurde dem ver-

band. der Hoteli-ers und dem Personalchefenverband der Grossbe-

triebed,j-egängigePraxiserläutert.Dabej.kamesVonSeiten
d.er Verbände nie zu Druckversuchen, die eine Aenderung der

verteilungspraxis bewirkt hätten. Immerhin musste - vor allem

angesichts der steigenden Verteilungskonflikte im Jahre L919/80

gegenüber den Betrj.eben eine intensivere ueberzeugungsstra-

tegieangewandtwerden,wobeidieEinsichtindieschwierige
situation offenbar nur gering war (18). rmmerhin wurden aber

bisher keinerlei stimmen laut, die eine Einführung einer Fach-

kommission gefordert hätten. Das volkswirtschafts-Departement

würde sich dagegen auch zur Wehr setzen'

Das "Verteilungsbild"
in oer Periode 79/80,

di-e Jahresauf enthalterbewill igungen

es durch die Entscheide das Arbeits-
für
wie
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amtes zustande gekommen ist, kann dem Anhang I entnommen wer-

den. Daraus wird ersichtlich, dass die prioritär zu behandern-

d.en Bereiche Erziehungs- und Gesundheitswesen mit 40 '9 Z' bzw'

die Land- und Forstwirtschaft mit 4,2 z tatsächrich bevorzugt

behandelt werden. Zusammen erhalten diese Bereiche etwas mehr

als45BallerBewilligungen.Bemerkenswertistauch,dass
diesen Branchen nur wenige Gesuche nlcht bewilligt werden;

auchdarinkommt.j-hreVorrangstellungzumAusdruck.

BeidennichtbevorzugtzvbehandelndenBranchenstehtdas
GastgewerbeanersterStelle.Allerd'ingserfolgthierein
d.eutliches Zurücksterlen der eingereichten Gesuche: Nur je-

d'esdritteGesuchwirdpositiventschieden.Ebenfallsnimmt
der prozentuale Anteil der bewilligten Gesuche (30'7 ?) zu den

eingereichten(35?)ab.AuftieferemNiveauerfährtdieMe-
tallbranche (eingereicht 26'3 ?' bewilligt 20'7 ?) das "gleiche

Schicksal".

Die übrigen Branchen sind sowohl aus der sicht der eingereich-

ten,alsauchderbewilligtenGesucheeherunbe<leutend.Kein
Bereich kommt über einen Anteil von l0 ?. Zudem ist auch das vertei-

Iungsbi-Id nicht schlüssi9 zu beurteilen' Die bereits angesprochene

Flexibilität darf dabei als eine Erklärungsmöglichkeit heran-

gezogenwerden.Inwieferneffektiveinequalitat'iveVerbes-
SerungdesArbeitsmarkteserfolgt,kannebenfallsnichtde-
finitivbeurtelltwerden.ImmerhinlässtderabnehmendeAn-
teil der Kontingente für das Gastgewerbe einen solchen schluss

zu.

Die "Rekurs statistik" (Anhang 2\ zeLqE ein eindeutiges Ueber-

gewicht im Gastgewerbe bezüg1ich d'en eingegangenen Besc

denandasVolkswirtschafts-Departement(I5vontotal2
53.5?).Esfolgtwied'erumd'ieMetallbranchemit'siebenRekur-
Senbzw.einemAnteilvon25*.DieübrigenBranchenhabennur

hwer-
I oder
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einengeringenAnteilandeneingereichtenRekursen.Damj.t
dokumentiert das Gastgewerbe eind.eutig seine Vorrangrstellung,

wiesiebereitsfürdieGesuchseinreichungfestgestelltwurde.

Die Beurteilung der Rekurse durch das volkswirtschafts-Depar-

tement wird vom juristischen sekretär vorbereitet' Allenfalls

werden beim Arbeitsamt weitere Auskünfte eingeholt ' Im übrigen

verläuftaberdieStellungsnahmederl.Rekursinstanznach
Aussaged'esArbeitsamtesvölligunbeeinflusstvomArbeits-
amt. Dabei ist bemerkenswert, dass d'ie Entscheide des Volks-

wirtschaftsd.epartementes gleich wie vom Arbeitsamt 9efä1lt

werden.NureineinzigerEntscheid,wurd'eumgestosSen.Dies
darf als eindeutiger vertrauensbeweis für das Arbeitsamt ge-

wertetwerden.Alterdingsistd'abeiauchinBetrachtzuzl-e-
hen,dassdieRekursinstanzeneLnzLgeinerechtlicheUeber-
prüfungVorzunehmenhaben.Ebensoeindeutigentscheidetdas
Verwaltungsgericht: Von den fünf Beschwerden, die an diese

Instanz zugestellt wurden, wurde ebenfalls keine einzige ak-

zeptiert.

3 4. Folc erungen

Aufgrund eines relativ geringen Problemdruckes und dem

nachSelbstständigkeitstrebendenArbeitsamtundVolks.
wirtschafts-Departement,kanndieVerteilungderJahres-
aufenthalterbewilligungenohneeineFachkommissionVor-
gencmlpn r,erden. Unterstützt wurde diese insLitutionelle Iösung durch

eine relative SchwächederOrganisationdes Sekretariatesdes GewerbeverbarCes

vorlgsobzw.derkonsequentenideologischenAusrichtung
derHand'elskajlrmer.DierelativeAutonomiedesArbeits-
amtes kommt auch in den jährrichen verordnungen zum Aus-

druck,dieohneVernehmlassungenabgefasstwerden.ob.
wohlindenJahrenTg/sOeineZunahmedesProblemdruckes
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stattfand, konnte d'as Arbeitsamt seine relative

mie d.urch eine geschickte Ueberzeugungsstrategie

rechterhalten.

Autono-
auf-

Für die Verteilung der Saisonniers wurde in der Rezes-

sioneineparitätischeFachkommissionbestellt.Damit
IässtsichdieBedeutungdesProblemdruckesalseiner
DeterminantefürdieBild'ungeinerFachkommisslonauf-
zeigen.

Für die Verteilung der Jahresaufenthalterbewilligungen

bleibtderVerwaltungeinrelativgrosserHandlungsspiel-
raum,densiegeschicktzunutzenweiss.Nebstdeneige-
nenKriterienwerdendieBeurteilungenvonanderenAem.
terneingeholtundangiewandt.Esbest'ehtsomiteinefle-
xibleaufinformellerBasisKoordinationinnerhalb
der Verwaltung. Zudem gelingt es auch' das eher wachs-

tumsschwacheGastgewerbeinseinenAnsprüchenetwaszlll-
rückzudrängen. Ebenfalls werden dem Gesundheitswesen

nur in massvoller Wej-se Bewilligungen zuqeteilt'

Die rnformationen, die für die Beurteirung der Gesuche

notwendig sind, werden in direktem Kontakt mit den Be-

trieben beschafft,. Gleichzeitig ist dadurch eine gewisse

EinschränkunginsbesonderedurcheinegeschickteSelbst-
d.arst,ellung der Betriebe - d.es Handlungsspierraums der

Verwaltungnichtauszuschliessen.DerEinflussder''Be-
t,riebsvertreter" (Politiker' Verband'svertreter) auf die

Entscheidungenistnichtzuunterschätzen.Dadurcher-
haltendieVerbändeinindirekterFormeingewissesGe.
wicht.Allerdingswirddad'urchnichteineeigentliche
Verbandspotitikd'urchgesetzt.Vielmehrsindeseinzelne
AnliegenVoneinzelnenVerbandsvertretern,diebeachtet
werdenmüssen.Damitkönnenauchmassiverelnterventionen
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von Seiten der rr-erbände abgeblockt werden'

Der Verteilungsmodus der Jahresaufenthalter zeichnet

sich im Kanton solothurn auch unter Beachtung der

vorhandenen Schwierigkeiten durch breite Anerkennung

aus. weder der Kantonsrat noch die verbände bringen

negative Stellungsnahmen gegen das System vor'
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4 Kanton Thurgau

4.1. Problem laqe

Wirtschaftl iche Rahmenb eding unqen

In der Rangliste für d,as volkseinkommen befindet sj-ch der Kan-

ton Thurgau mit Fr. 16'5gg.- pro Kopf im 17. Rang (r9)' Dies

hängtmitderDominanzvonwertschöpfungsschwachenBranchen
zusammen. Auf die drei Sek-

toren sind d.ie Beschäftigten wie folgt verteilt: Landwirt-

schaft(13.rz/6.4zcH),Industrie(56.r2/44.92CH),Dienst-
Ieistungen(3r?/48.gzcH).Hinzukommt,dassimzweitenSek-
tord'iestagnierendenBrancheneherüberwiegen.Mitca.I200
Restaurants auf 183'900 EinwOhner ist das Gastgewerbe über-

d.urchschnittlich (TG: 150 Einwohner pro Betrieb / CH f 80) ver-

treten. Für die wohlsLandssteigerung im traditionellen Sinne

wirkt sich auch die Absenz eines ausgeprägten kantonalen zen-

trumsalsnegativaus.DerdritteSektoristaufgrundderfeh.
Ienden Fühlungsvorteile in seiner Entwicklung eher gehemmt '

zu kämpfen hat der Kanton auch mit der Abwanderung' Insbeson-

d'ered.iejüngerenundquaLj-fLziertenJahrgängeverlassenden
KantoninRichtungderangrenzendenWirtschafEszentren.

DieseeherunterdurchschnittlichwachstumskräftigeWirt-
schaftsstruktur leitete auch das verhalten der Thurgauer Re-

gierung und' Verwaltung bei ihren Stellungsnahmen zs einer

neuenFremdarbeiterpolitikdesBundesindenTO-erJahren.

Im 'Inurqau sah man eine positive Funktion

4er Fremdarbeiterzuwand.erung zur ueberwindung der wirtschaft-

Iichen strukturschwäche. Gegenüber einer restriktiven Politik

v/ar man sehr skeptisch eingestellt, dä sie vor allem die wirt-

schaftlich benachteiligten Gebiete treffen würde' In jedem
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sollteaufdenregionalenAspektgrossen
Von den kantonalen Unternehmensverbänden

unterstützt -

Wert gelegt
wurde diese

wer-
Poli-

Die Entstehung der Verordnung im Kanton Thurgau

MitderEinführungdesBundesratsbeschlussesVoml6.Märzl970
!./ar !m Kanton Thurgau von "allern Anfang an klar"' dass eine

Fachkommissioneinzusetzenwar.DieArbeitderVerwaltung
sollted'adurcherleichtertwerden.EswurdeeineMithilfebei
derlnformationsbeschaffungüberd'ieeinzelbetrieblichenVer-
hältnisseerwartet.DieEntscheidesolltenaberauchdurchdie
Verbände mitgetragen werden'

Ind.erRRBundderVerordnungwurdeeinemöglichstengeAnleh-
nungandiebestehendePraxisderErteilungvonBewilligungen
gesucht.Diesdrückt'esichineinerweitgehendenUebernahme
dereidgenössischenKriterienaus,diemiteinemBundesbeamten
d'esBIGA,szudemnochbegutachtetund'diskutiertwurden.Eine
breiteDiskussionfandaberauchinderberatendenKommission
für die i.Iirtschaftsförderung QL Mitglieder' Vertretunq aller

verbäinde) urd deren Ausschuss statt' Bereits hier bestand auch ei':re enge Zu-

sannernrbeit rd-t den verbardsvertretern, .ie inderFachkcnmi-ssion fortgesetzt 'n:rde'

Materiellstandd'erVersucheinerkonsolid'ierendenPolitikim
Vordergrund.DiebestehendenBetriebesolltenweiterhinbe-
rücksichtigtwerden.DerChefdesArbeitsamteswollteauch
keineordnungs-undstrukturpolitischenEingriffeüberdie
Fremdarbeiterpolitikvornehmen.EinemöglichstgrosseStruk-
turneutralit'ätsolltegewahrtbleiben.Allerdingsmusstean-
gesichtsd'esbegrenzt'erenGesamtkontingentesVorallemfür
dieJahresaufenthaltereineselektivePolitikbetriebenwer-
den.DieslösteaucheineinnerkantonaleDiskussionumdie
ZuteilungderKontingenteaus.Sowurdevonderkantonalen
HandelskammerunddemGewerbeverband'dieA-priori-Zuteilung
vonzweLDritteldesgesamtenJahresaufenthalter.Kontingentes
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imJahreLgT6zugunstenderspicäIer,H€ime,Anstaltenund
schulen angefochten. Damit sollte erreicht werden, dass mehr

Bewilligungen für die Industrie und ias Gewerbe zvr Verfügung

stehen. Dabei war der widerstano der Verwaltung - so auch des

VorstehersdesSanitätsdepartementes.gegeneineReduktion
dieser vorzugsbehand.rung nicht besonders ausgeprägt, da zv-

mindest aus der sicht der politischen spitze der spitalverwal-

tung das verständis eines gewissen Personalabbaus und damit

auch einer Kosteneindämmung bestand.. zu einem eigentlichen

tliderstand gegen die Recluktion kam es auch von seiten der

Aerzte nicht. Immerhin musste ihnen d'as gewähtte vorgehen ver-

ständ.Iich gemacht weroen. EbenfaIls keine opposition äusserten

die Gewerkschaften-

Ein zweiter Iatenter KonfIikt, beruhte auf der verteilung der

Kontinqrente für die neuen Betriebe. Fijr diese ser-zte sich Cas i'..nt

für i^Iirtschaft und Verkehr (Stelle für l'Jirtschaftsförderung) ein.
Allerdings war der Erfolg wegen mangelnder unterstützung durch

andere verwaltungseinheiten und vor allem aufgrund einer feh-

Ienden externen Kraft gering (innerhalb d'er Thurgauer sP und

der Gewerkschaften scheiterte ein Wirtschaftsförderungsgesetz

bereits am internen widerstand) . Immerhin '"rurde aber in allen

Regierungsrats-Beschlüssen eine Klausel zugunsten von neuen

Betrieben aufgeführt.

Im Zuge der interkantonalen und eidgenössischen Auseinander-

setzungen um die Kontingente pläd.ierte der Kanton Thurgau beim

BIGA teilweise recht heftig für eine Erhöhung der Kantons- und

BIGA-Bewilligungen vor allem der Jahresaufenthalter' Der Kan-

ton Thurgau fühlte sich bei d.er Zuteilung zu schlecht behandelt'

Er meinte, dass d,er Verteilungsschlüssel auf andere Kriterien

(bis anhin: ArbeitsplatzentwicklLrfl$ I Wand'erungen usw' ) abzu-

stützen sei. Entsprechend wurde eine Anwendung des ursprüng-

lichen schlüssels von 1970, der die peripheren Kantone bevor-

zugte, vorgeschlagen. Im Rahmen d.ieSer Auseinandersetzung ist
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auch ein Postulat von Regierungs- und Nationalrat FISCHER zu

sehen, das zweierlei förderte:
ErhöhteBerücksichtigungperiphererKantone
Ausweitung der Zulassungskriterien für saisonniers

Ej-n Resultat all d.ieser Bemühung war' dass wohl nur ein TeiI

des gesamten Verteilungsschlüssels geändert wurde, der Kanton

Thurgau aber über die BlGA-Kontingente (siehe dazu 1' Problem-

lage) eine gewisse bevorzugte Behandlung erfuhr' was zumindest

eine Kompensation der relativ schlechter gestellten Position

gleichk:m. Das Postulat FISCHER löste aber auch die Diskussion

um oas neue Kurzaufenthalterstatut aus. vom BIGA war dies eine

Konzession an dj-e gestellte Forderung nach Ausweitung des

Saisonnierstatus.

Vertellun S eriode 79 80

Für die folgend.e Diskussion der verteilungsprozesse in der

periode LgTg/80 ist die Verordnung d'es Regierungsrates über

die Begrenzung der Zahl der erwerbstätigen Ausländer vom

3I. Oktober Lg78 als Grundlage zLL beachten. Dieser Gesetzes-

text stellt gleichzeitig einen Kompromiss dar, der aus den

in den wichtigsten Zügen dargestellten - langjährigen Aus-

handlungen zwischen verbänden und verwaltung zustande kam'

Dabej- sind als wichtigste vorschriften bezüglich der vertei-

lung der Jahresaufenthalter hervorzuheben:

Das kantonale Arbeits- und Berufsbildungsamt (Arbeits-
amt) entscheidet über die zuteilung von Bewilll-gungen'

Das Arbeitsamt prüft die arbeitsmarktlichen Vorausset-
zungen (siehe d'azu Bundesgesetzgebung) und stellt der
Fremdenpolizei Antrag. Ebenfalls kann dem BIGA Antrag
über die in den t<ompätenzbereich dieses Amtes fallen-
den Gesuche gestellt werden'

Eine aus Vertretern der Arbeitgeber, der Arbeitnehmer
und'derkantonalenVerwaltungzus€urmengesetzteFach.
kommission begutachtet u.a. die Gesuche für Jahresauf-
enthalter d'ie nicht den Spitä1ern, Heimen, Anstalten
und Schulen zugeteilt werden können'
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DieGesuchesindimDoppelbeimArbeitsamteinzureichen.
Die Gesuchsteller haben den Behörden sowie der Fach-
kommission alle Auskunft zu erteilen und auf verlangen
EinbIiCk in die Bücher und Korresponcienzen zu g:ewähren.

Das Arbeitsamt kann im Einvernehmen mit dem Gesuchstel-
ler und auf dessen Kosten Untersuchungen durch Sachver-
ständige anordnen'

DaSkantonaleKontingentfürJahresaufenthalterwird
zudem zu 50 ? zugunstän der spitäler, Heime, Anstalten
undSchulenundzd 50?zugunstenderübrigenBetriebe
aufgeteilt.
FürdieVerteilungvonJahresaufenthalterandieBe.
triebe ausserhalb des Gesundheits- und Bildungswesens
sindfolgend'eKri-terienmassgebend:Unentbehrliche
Dienste eines Betriebes; Aufrechterhalten von Land- und

Forstbetrieben; Spezialj-sten; Erweiterungi, Umstellung,
neue Betriebe; unzumutbare Härte'

Neben diesen Bestimmungen besteht verwaltungsintern ein weite-

rer Katalog von BeurteilUngskriterien für Gesuche aus dem Gast-

gewerbe (siehe Anhang 3). Damit liegt ein umfassendes Beurtei-

Iungsschema vor.

Hervorzuheben ist, dass mit der verord.nung des Regierungsrates

im Jahre I97g keine zusäEzlichen weisungen durch das volkswirt-

schafts-Departement erlassen wurden, wie dies in den vorange-

gangenen Jahren der Fall war i gewöhnlich beinhalteten diese

eine noch weitergehende Festlegung von einzelnen Beurteilungs-

kriterien. Eine Erkrärung für diese Entwicklung könnte lauten,

d.ass d,ie Kriterien der weisungen zut selbstverständlichen Pra-

xis wurden und d,eshalb nicht mehr jedes Jahr speziell zu er-

Iassen werden brauchten. Insbesondere darf darin aber auch

eine Vertiefung des Vertrauens zwischen der Verwaltung und den

interessierten verbänden gesehen werden. obwohl nach wj-e vor

eine hohe Konfliktintensität besteht, konnte ein für alle Sei-

ten akzeptabler Kompromiss gefunden werden, was offensichtlich

eine geringere "Regelungsdichte" implizierte'

wie sich im konkreten verteirungsbild zeigen wlrd, sind die

Kriterien derart abgefassl, dass eher strukturschwache tsetriebe

(GastgewerberLandwirtschaftrKäsereien)bevorzugtwerden'
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Gleichzeitig darf behauptet werden, dass im Kanton Thurgau

mit d.er Aufstellung der Kriterien für die anschliessende Ver-

Eeilung die wichtigsten Weichen gestellt werden '

4.2. Akteure und Interessen

Durch die Existenz einer Fachkommission im Rahmen der vertei-

lung der Jahresaufenthalter im Kanton Thurgau ist die Zahl

d.er Akteure in diesem Bereich grösser. Neben den gleichen

Akteuren wie im Kanton Solothurn (Einzetbetriebe' Spitäler

und Pflegeheime sanitäts-Departement, Arbeits- und Berufs-

bild,ungsamt) kommen die kantonalen wirtschaftsverbände hinzu'

Da die ersterwähnten AkteurgruPpen grundsätzlich ähnlich

strukturiert sind wie im Kanton solothurn, können wir uns des-

halb auf d.ie Darstellung der wirtschaftsverbände beschränken'

4.2.L. Handelskammer

DieThurgauischeHandelskalruneristeineSektiondes
schweizerischen Hand,els- und. Industrie-vereins. sie

ni-mmt die Interessen der Industrie und der Handel-sunter-

nehmungenwahr.Gesamthaftsind'indiesemVerbandca.
5OO Betriebe zusanrmengeschlossen, was als recht hoher

Organisationsgrad(ca.70?)zubezeichnenist'Zudem
bestehen regionale Verbände, die in sehr engem Kontakt

mit dem kantonalen Verband stehen'

Die Handelskarnmer d.es Kantons Thurgau Iiess sich bereits

vor der Neuordnung in den 70-er Jahren über die eidge-

nössischeFremdarbeiterpolitikvernehmenundhatteauf
die Regierung of fensicht,Iich einen bedeutenden Ej'nfluss'

Jedenfalls befand.en sich die Regierung und die Handels-

kammer in den meisten Fragen im Einklang'

Im Zuge d,er jährlichen Vernehmlassungen bezüglich der
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kantonalen !'remdarbeiterpolitik stand für die Handels-

kammer die Reduktion der zwei Drittel-Klausel zugunsten

d'erSpitälerimVordergrund.DasPotentialanBewiili-
gungen für die Privatwirtschaft sollte vergrössert wer-

den. spezifische Interessen einzelner Betriebe, Bran-

chen oder Regionen wurden nicht vorgebracht. Die Han-

delskammer stellt sich auf den Standpunkt' das qua

Fremdarbeiterpolitik keine strukturpolitik zu betrei-

bensei.Sowirdeinekonsequentelnnovationspolitik
abgelehnt.AuchNeuansiedlungensollenkeinenSonder.
status zugesprochen erhilten' Dass die Mehrzahl der

Ausländer in ei-ner ersten Runde den eher unqualifizier-

tenStellenzugewiesenwerden,wirddurchausakzeptiert,
das heisst es besteht eine skepsis gegenüber einer An-

hebung der Arbeitsmarktqualität. Allerdings wird auch

der anhaltend'e Zuspruch vonBewiliigungen an Betriebe

(vor allem Gastgewerbe), welche nach einem Jahr die

Ausländerwiederumverlieren,nichtbefürwortet'Jene
Betriebe,welchedieJahresaufenthalterüberdieZeLL
hinweg aufgrund ihrer besseren Bedinqungen halten kön-

nen' sollen primär beachtet werden'

Bezüglich der jährlichen Zuteilung wird laut Aussaqe

derHandelskanmereinweit'ererAbbaudesFormalismus
im Rahmen der Gesuchseinreichung gefordert, wozu aller-

dingskeinkonkreterVorschlaggemachtwerdenkonnte.
EbenfallsseiderErmessensspielraumvonVerwaltung
und. Regierung möglichst gering zu halten' Offensicht-

lichspieltindiesemZusammenhangdergrosseEinfluss
der Handelskammer im Zuge des Vernehmlassungsverfahrens

eine entscheidende Rolle '

Die Elnzelfallentscheide der Fachkcrnnission '"rerden nilt einer rich-

terlichen F\rnktion verglichen. DeJrentsprechend hat die Hardels-

karurer vchl einen wichtigen \,/e1:*eter, Cer abr doch nich+' Cen enE-

sten Fühn:rgskreis angehört, jI dieses Grsrdr-m abgesardt' Da-raus

kann allerdings noch nicht geschlossen'nrerden, 'l^ss die Kcrnnission

eine geringe Bedeutung besitzt' Es 
lsof 

aucir auf den Einfluss der

Mitglieder i,n Rahr€n d.er Beteiliqung) Cer Ar-rsarbeitr'rng der Verord-

nungen h-jlzr-nneisen. Durch dj-e }litgestaltr:ng der anzuwendenden Kriterien
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cturch clie l,rcr,nissionsnitgliecler r-rno die anschliessenoe schr-iftliche I'er-

nehrnlassrng der Verbänoe erlnlten dj-ese - in Personah:nion rnit den

Kqnn_issionsn-ltgliedern - auf den Verteilungsprozess ejrr erhebriches Gewicht"

4.2.3. Gewerbeverband

Der Thurgauische Gewerbeverband ist die Dachorganisa-

tion von 22 örtlichen Gewerbevereinen und 40 kantonalen

Berufsverbänden. Er umfasst 5'200 Mitglieder, wovon rund

l'500 Doppelmitgliedschaften eingeschlossen sind' Bei

einer Zahl von 7'460 Gewerbebetrieben im Kanton Thur-

gau heisst dies, dass ca. die HäIfte organisiert ist'

!,/as im Vergleich zur Industrie nicht besonders hoch

ist.Allerd'ingsvariiertd'ieVertretungindeneinzel.
nen Branchen erheblich. So ist das Gastgewerbe zu etwa

80 % organisiert.

Der Gewerbeverband. j-st, mit einem leistungsfähigen Sek-

retariat ausgestattet und er versteht sich a1s Inter-

essenvertreter für die politischen Belange. Dazu werden

folgend.e Bereiche gezählt: Berufsbildung-' Steuer-'

SubmisslonsPolitik usw.

In den jährlichen vernehmlassungien zu den neuen Verord-

nungen werden ähntiche Stellungsnahmen wie jene der

Handelskammer abgegeben: Im Vordergrund stand während

den vergangenen Jahren die Reduktion des "spitalkontin-
gentes". Ebenfalls werden keine Anliegen von einzelnen

Branchenverbänden direkt vertreten'

ZudemwurdevomBIGAfürd'enThurgaueinhöhereskanto-
nales Kontingent geford'ert' Der Bund sollte sich in

seiner verteilung ohnehin möglichst zurückhalten, dä

seine Kriterien nur schlver durchschaubar wären'

4 .2.4 . Gewerks chaftskartell

Das Gewerkschaftskartetl ist der Zusamrnenschluss der
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verschiedenen Brancheng: ewerkschaften. Im Kanton Thur-

gau ist der org_qnlr ati-onsgrld q-1clt sehr hoch

Auch das Sekretariat 1st nur mit

einer Person beseLzE. Eigentliche Stellungsnahmen zLIt

Fremd.arbeiterpolitik auf der kantonalen Ebene fehlen

weitgehend. Die kantonale Sektion des GBH's (Gewerk-

schaft, Bau und HoLz) trifft für die saisonniers geeig-

nete Massnahmen für d.ie Einhaltung der Tariflöhne.

ImübrigenscheintdieVerteilungderKontingenteauf
die einzelnen Regionen und Branchen nicht zu interes-

sieren. Auch besteht kein prononcierter standpunkt für

eine Wirtschaf tsförderungspolit ik'

4.3. Entscheidungsstrukturen und EntscheidungsP rozesse

d.ie verteilung der Jahresaufenthalterkontingente stehen

Kanton Thurgau drel- Instanzen im Vordergrund:
Für
im

Die kantonale Verwaltung mit dem Arbeits- und Berufs-

bild.ungsamt (Vorsteher und Adjunkt)

Die Fachkommission mit je einem vertreter des Arbeits-

und,Berufsbildungsamtes,desAmtesfürWirtschaftund
Verkehr,desThurgauischenHandels-undlndustrie-
vereines, d'es Gewerbeverbandes und der Arbeitnehmer.

DerRegierungsratfaktischinsbesonderederVorste.
her des Departementes des Innern und der volkswirtschaft

als Rekursinstanz

Die eigentliche Kontaktstelle für d'ie Gesuchseinreichung ist
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der zuständige Ad.junkt für Arbeitsmarktfragen beim Arbeits-

und Berufsbildungsamt. Er nimmt eine erste Prüfung der einge-

gangenen Gesuche vor, die schriftlich einzureichen sind. zu-

dem haben das Gastgewerbe, die Landwirtschaft und Käsereibe-

triebe weitere Angaben über ihre Betriebe (Personal, umsatz,

Betriebsgrösse usv/. ) auf sPeziellen Ergänzungsblättern vorzu-

nehmen. Obwoh} über die Gesuchsstellung seit Jahren genaue

Angaben in Form einer schriftlichen !.iegIeitung an die

Betriebe abgegeben werden, ist die Kenntnis über den fnstanzen-

weg und den geforderten Inhalt eher gering. In 90 * der Fälle

muss mit den Gesuchstellern wegen unvollständigen Angaben

Rücksprache genommen werden. Nur in wenigen Spezialfä11en wer-

den besondere Abklärungen bei Verbänden, Schulen oder Gemein-

den vorgienonmen. Ebenfalls eine Ausnahme sind Betriebsbesich-

tigungen.

Die eigentliche Prüfung der Gesuche wird anhand der rechtlich

festgelegten Kriterien und der langjährigen Erfahrung \'orge-

nonmen. Insbesondere das Gastgewerbe, die Landwirtschaft und

die Käsereien müssen bestimmte Grenzwerte (2.8. Umsatzhöhe)

erreichen (vgl. Anhang 3). Für die übrigen Branchen ist die

Abklärung wesentlich subtiler. Aufgrund der Prüfung stellt

der Adjunkt einen Antrag und leitet die Gesuche den Fachkom-

missions-l4itglieoern zu. Dabei erfolgt die Zuteilung der ein-

zelnen Gesuche zur Begutachtung an die Mitglieder der Kommis-

sion aufgrund der jeweils vermuteten Betriebskenntnisse (z-B- auf-

grund der gleichen Regionsherkunft wj.e der Gesuchsteller) '

Nur in Einzelfäl}en findet vorher eine Aussprache mit dem Amts-

vorsteher oder anderen verwaltungsstellen statt.

ueber den Gesuchseingang lässt sich folgendes feststellen
(siehe Anhang 4) : Mit, 32.7 ? steht das Gastgewerbe an der

Spitze. Es fotgen die Landwirtschaft (f6 ?), die Metallindustrie
(1f.2 E), die Käsereien (6.5 ?), die Nahrungsmittelindustrie und
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"Holz und MöbeI" (je 5.4 ?), der Handel (4 '7 Z) '

E,ranchen geben weniger als 3 Gesuche ein'

DieeigentlicheBeurteilungd'erGesuchewirdvonderFach-
kommission durchgeführt. Dieser steht aufgrund der kantonalen

verordnung eine Begutachtertätigkeit zv. sie wird vom Regie-

rungsrat gewählt, wobei die verbände einen wahlvorschlag aus

ihren Reihen vorbringen können. Die Leitung der Fachkommis-

sion hat der chef d.es Arbeits- und Berufsbildungsamtes inne '

DerBeratungd'ereinzelnenGesuchegehteinekurzeErläute-
rung d.es beauftragten Referenten voraus. Er stellt einen ei-

genen Antrag, der in der Regel mit jenem des Sachbearbeiters

übereinstimmt. Die anschliessend.e Diskussion dauert Pro Ge-

such durchschnittlich fünf }linuten, beansprucht aber in Ein-

zelfällen bis zu einer halben stunde. Meistens komnt ein all-

gemeiner Konsens zustande; nur selten muSS über einen FalI

abgestimmt werden. Nach übereinstimmender Auskunft aller Kom-

mj,ssionsmitglieder bestehen keine eingespielten Koalitionen'

Allianzen kommen in wechselnoer Konstellation zustande ' zu

Auseinandersetzungen geben weniger grundsätzIj-che Fragen über

bestimmte regionale oder branchenstrukturelle Anliegen AnIass '

eher bestehen gewisse Kontroversen zwischen den vorstehern des

Arbeits- und Berufsbildungsamtes einersej-ts und des Amtes für wirt-

schaf t und Verkehr (Stelle für !'Iirtschaf tsförderung) andererseit+ vrobei

sich der erstere im laufenden vollzug für eine möglichst

"strukturneutrale Verteilung" einsetzt' Der Vertreter der

wirtschaftsförderung pläd.iert von Amtes wegien für eine stär-

kere Beachtung von neuen und bereits an-:ässigen, aber wert-

schöpfungsstarkenBetrieben.AllerdingssindauchdieseAus-
einanderSetzungennichtsehrhäufig.EinefüralleSeiten
akzeptable Lösung ist jeweils immer gefunden worden'

Im übrigen wird der Ermessensspielraum von allen Kommissions-
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mitgliedern als gering beurteilt, da man sich um eine möglichst

adäquate Anwendung der Kriterien bemüht. obwohl die einzelnen

)iitglieder mit den jeweiligen Gesuchstellern in verschiedenen

Fällen vorgängig in Kontakt standen, kommen diese "Mandate"

kaum zum Ausdruck. Allerdings ist in kritischen FäIlen dieser

Einfluss nicht vöIlig auszuschliessen. Eine handfeste stützung

dieser These ist leider kaum möglich. Dazu fehlen aus verständ-

lichen Gründ.en die präzisen fallweisen Angaben der einzelnen

Kommissions-Mitglieder. Auch in d'er Praxis der Bewilligungs-

verteilung hat sich ein be-.timmtes Gleichgewicht eingespielt.

Für d.ie Beurteilung der Arbeit der Fachkommission ist die Ver-

teilung der effektiv bewilligten Kontingente auf die einzel-

nen Branchen von Interesse. Dabei lässt sich feststellen' dass

d.ie prozentualen verteilungen im vergleich zur Eingabestruktur

nurunwesentlichverändertwird.InderEmpfängerstatistik
steht das Gastgewerbe noch deutlicher an der spitze' wiederum

folgen die Landwirtschaf t, d.ie lletallindustrie, die Käsereien

und die Nahrungsmittelincustrj-e. Damit bleiben die Proportio-

nen von eingereichten und bewilligten Gesuchen bewahrt ' In

diesem sinne verhalten sich die Behörden und die Fachkommis-

sionen strukturneutral. Andererseits kann aber auch gesagt

werden, dass die geltenden Kriterien primär auf die struktur-

schwachen Branchen zugeschnj-tten sind. wie bereits erwähnt'

ist das entscheidende politische Moment bei der Festsetzung

der Kri-terien zu suchen.

Rekursentscheide

Die Entscheide der Fachkommission werden vom Arbeits- und Berufsbil-

oungsamt praktisch immer unverändert übernommen und den Ge-

suchstellern per verfügung mitgeteilt. Infolgedessen sind die

unternehmungen und Betriebe zu einer Beschwerde legitimiert'

Dabei steht das Gastgewerbe mit 38. I ? Rekursen wiederum an

der spitze. Es folgen die Käsereien (L4.2 ?) und die Landwirte

(9.5 ?). AIIe übrigen Branchen reichen gleich viele Rekurse
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wie das Gastgewerbe ein.

Die Rekurse werden von der juristischen Abteilung des Depar-

tementes des Innern und der Volkswirtschaft nach nochmaliger

Rücksprache mit dem Arbeits- und Berufsbildungsamt behandelt

und vom Regierungsrat endgüItig entschieden. Dabei wurden in

oer Periode 7g/80 fünf Rekurse gutgeheissen' Dies entspricht

einem AnteiI von 3.3 A aller bewilligten Kontingente' was einer

relativ geringen Quote entspricht. Mit drei Zuteilungen über

d.en Beschwerdeweg an das Gastgewerbe und je einer an die Land-

wirtschaft und die Käsereien stehen diese drei Branchen wie-

derum im Vordergrund. Für eine nachträgliche Befürwortung in

zweiter Instanz müssen die vorhandenen Kriterien zum TeiI arg

strapaziert werden. In der zuteilung auf dem Rekursweg ist die

Realisierung eines vorhandenen bzw. angestrebten politischen

Handlungsspielraumes abzulesen. In den ersten Jahren der kan-

tonalen Fremdarbeiterpolitik wurde von dieser Möglichkeit

weit häufiger Gebrauch gemacht. In zweiter Instanz wurden

über den Rekursweg gegen I0 t der Bewilligungen zugestanden '

Diese Praxis ermunterte viele Gesuchsteller, vermehrt Rekurse

einzureichen. Insbesondere aber führte das elgenmächtige Vor-

gehen der Regierung zu ernsthaften spannungen mit den Mitglie-

ctern cfer Fachkommission. Die verwaltungsexternen Mitglieder

orohten, ihre Arbeit niederzulegen, dä dadurch ihre Glaubwür-

d'igkeiternsthaftinFragegestelltsei.InmehrerenAusspra-
chen zwischen den beiden Instanzen konnte die Regierung zu ei-

ner gewissen Zurückhaltung "verpflichtet" werden' so dass jetzt

der endgüItige Entscheid über die verteilung der Bewilligungen

faktischderFachkommissionundderVerwaltungzukommt.So
konnten die verwaltungsexternen Mitglieder zum Verbleib in der

Kommission angehalten werden und sie erfüllen ihre Aufgabe

weiterhin, die sie generell eher als undankbar einschätzen.

Folqe rungen4 .4.

ImKantonThurgaustandmitcerEinführungderkanto_
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nalen Fremdarbeiterregelung (d'h' mit dem Beginn der

jährlichen Verordnungen) fest, dass die Verteilung der

Konti-ngente in Zusamrnenarbeit mit den Direktinteres-

sierten (vor allem den Betrieben und Verbänden) zu ge-

schehen hatte. In verschiedenen Gremi-en (u ' a' Fach-

kommission)undaufinformellenWegenwurdendienot-
wendigenAbsprachend'urchgeführt.Gleichzeitigwurde
imRahmenderFestlegungd'erKriterieneinePriorität
zugunstenvonschwächerenBetriebengesetzt.
DamitkommtaucheinSelbstverständniszugunstendes
Gastgewerbes, aber auch der Landwirtschaft und der

Käsereien zum Ausdruck, was nicht auf den ersten Blick

einleuchtend ist, da deren Machtstellung nicht einen

unbeschränkten Stellenwert einnimmt' Offensichtlich

besteht kein Interesse von potentiellen Antipoden ( ins-

besondere Gewerkschaften und Handelskammer, teilweise

auch der Gewerbeverein), diesen Anspruch zu durchbre-

chen. Eine relativ schwache Wirtschaftsstruk-

tur wird. mit der Kontingentsverteilung nicht aktiv

durchbrochen.

DieVerteiJ-ungoerJahresaufenthalterbewilligungen
eriolgtourchoieVerwaltunguncoieSachkomrnission.
Dabej-wirddieVerwaltungarbeitsmässigkaumentlastet.
Iiingegen erfolgt ourch die Mitglieoer oer Fachkommis-

sion eine erhöhte Legitimation oer Entscheide. Quasi

als Gegenleist'ung wird den Verbänden ein grösseres

Mitspracherecht bei der Festlegung der Beurteilungs-

kriterien auf Verordnungsebene und der Einzelverteilung
zugestanden.

Das

der
und

Ausmass der Wirkungen der airekten Interventionen

Betriebe bzw. deren Vertreter bei der Verwaltung

den Mitgliedern der Fachkommission kann auch in



47

diesem Fall nicht genau abgeschätzt werden'

Die relativ schwache Vertretung der Gewerkschaften in

der Fachkommission ist mit dem geringen Organisations-

grad d.ieses Bereichs zu erklären. Damit dürften gleich-

zeitig die mangelnd.en Vorstellungen der Gewerkschaften

bezüglich einer "verteilungspolitk" im Zusammenhang

stehen.

Mit dem verstärkten Einbezug der verbände in das 9e-

samte verteilungsverfahren wird eine Konditionalj'sie-

rung notwend.ig. In den jährlichen Verordnungen und

Weisungenv,erdenrelativpxäziseKriterienausgehan-
delt und festgelegt. vor allem war die Quotenfestle-
gung auf die Bereiche Gesundheit, Bildung und die übri-

gen Branchen recht bedeutsam. Die Anliegen der verbände

finden dabei eine starke Beachtung bzw. entstanden zwt-

schen der Verwaltung und den Verbänden keine entschei-

denden Diverqenzen bezüglich dem ej-nzuschlagenen vorgehen'

Der Spielraum für die Elnzelgesuchsbehandlung in der

Fachkommission ist nicht mehr sehr gross ' Hier steht

d.ie Anwendung der festgelegten Kriterien im Vorcier-

grund. Eine gewisse "Neutralität' komrnt zum Ausdruck'

Ein zu eigenwilliges Vorgehen des Regierungsrates im

Rekursverfahren führt zu spannungen mit der verwaltung

und den verbänden. Auf die Bewilligungsverteilung hat

oas Rekursverfahren einen minimen Einfluss '
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Schluss folgerungen

Aufgrund der untersuchten FäIle können folgende Schlüsse ge-

zogen werden:

Der Votlzug der Ausländer-Gesetzgebung und vor allem

der entsprechenden Verordnungen wird in erster Linie
als Verteilungsproblem betrachtet. zwangsläufig wird
dabei die Wir tschaftsstruktur in regionaler, branchen-

mässiger und betriebticher Hinsicht beeinflusst. Ein

strukturpolitisch neutrales Eingreifen kann höchstens

relativ definiert werden (2.8. gleichmässige Reduktion

der eingegangenen Gesuche) . Bei knappen Kontj-ngenten

müssen immer Prioritäten gesetzt werden- Neben dem

Einfluss des Bund.es ist die Bedeutung der einzelnen

Kantone für die strukturpolitische Ausrichtung von

einigem Gewicht.

Für Oie Kontingentsverteilung können zwei organisatori-
sche Grund.muster empirisch f estgestellt werden. Ein

vorwiegend administratives Verfahren und ein Vorgehen

mit einer Begleitung von einer oder mehreren Kommis-

sionen. fm zweiten FaIl kann von einer Auslagerung der

faktischen Entscheidungskompetenz aus der Verwaltung

gesprochen werden. Die Gründe für diese Entwicklung

sind, im jeweils herrschenden Problemdruck, der stel-
lung der Verwaltung bzw. des voLLziehenden Departemen-

tes im politischen Umfeld und der Verbandsstärke zu

sehen. Die Bedeutung der einzelnen Faktoren ist nicht
a priori auszumachen. Zudem weist eine einmal getrof-
fene institut-ionelle Lösung eine gewisse stabilität
über die ZeLE hinweg auf.
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Das adminis trative verfahren ist dadurch gekennzeichnet,

dass mehrere Kriterj-en und Ziele berücksichtigt werden,

die dem vollziehenden Amt, aber auch anderen Verwaltungs-

stellen eigen sind. Mit d.er Evaluation der Bewilligungsertei-

Iung erfolgt eine eigentliche Koppelung mit anderen

politischenGütern.FürdieVerfolgungvoneigentli.
chen strukturpolitischen Zielen steht ein relativ gros-

ser Handlungsspielraum offen. Zud.em hat dieses verfah-

ren für den Aussenstehenden eine geringere Transparenz '

Die Kritik einer gewissen willkür ist nicht vöIlig von

d'er Hand' zu weisen, wobei in diesem Zusammenhang Vor

allem auf das Agieren der einzelnen Betriebe und deren

Vertreter hinzuweisen ist' Je nach politischem Druck

musseineentsprechendelnterpretationgefundenwerden.

Das administrative verfahren hat auch den vorteil, dass

dieVerteilungsehrvielflexibler-aufgrundderlau-
fend ändernden wirtschaftlichen Entwicklung vorge-

nommen werden kann. Dabei ist es notwendig' dass eine

gewisse"Abschirmung" gegenüber organisierter Inter-

essen stattfindet. Jedenfalls darf keine massive Kri-

tikamadministrativenVerfahrenentstehen,daandern-
falls eine organisatorische Aenderung gefordert wird'

Das Pflegen von guten Beziehungen ist auch in diesem

Fallunerlässlich.Durchdj-eintensivenundauchnot.
wendigenKontaktemitdenBetriebenkanndieVerwal-
tung ein kompetentes Urteil erlangen' Sie eignet sich

SoauchlnformationenüberdieWirtschaftan,dienicht
nur bei der Verteilung von Bewilligungen von hohem

Nutzen sind.

Mir der Bildune von Fachkommissionen findeteine symboli-

sche oder faktische Abtretung von Entscheidungsbefugnissen

der Verwaltung statt. Der VerwalLung bleibt in den meisten

l'älIen (Ausnah::.e
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Kurzaufenthalter für Gastgewerbe) der administrative

Aufwand, damit die Gesuche "entscheidungsreif" präpa-

riert sind. wohl eignet sich auch hier die verwaltung

mehr Informationen äflr die aber nur in einem geringe-

rem Masse eingesetzt werden können. Die Kriterien

d,ie primär in den Verordnungen festgelegt sind für

die Verteilung werden weitgehen4 von den beteiligten
Verbänd.enmitbestimmt,wobeiauchimRahmendieses
Typus keine Strukturneutralität gewahrt ist. Vielrnehr

ist der verteilungsmodus stark von den verbänden dik-

tiert und, andere ziele d,er oeffentlichkeit kommen kaum

zum Zuge. Dabei- haben die Ziele und Kriterien der Verbönde ourchaus

einengewissenallgemeinenCharakter(z.B.Betriebs-
grösserUmsatzrAuftragbestandrArtderBewirtschaf-
tung).EswerdenzudemkaumrnteressenVoneinzelnen
Betrieben in oen Vordergrund gestellt. vielmehr sind

es die Interessen einer gesamten Branche oder eines

Sektors an z.P,- mehr Bewilligungen oder an be-

stimmten Verfahren.

Hervorzuheben ist, dass durch die grössere Beteiligung

der Verbände eine grössere Transparenz zumindest für
die Direktbeteiligten im Verteilungsverfahren notwen-

oig wird. Dies kommt offensichtlich aufgrund der hefti-
geren politischen Auseinandersetzungen zustande' Die um-

fassende Festlegung von Kriterien hat auch zur Folge,

dass die Verteilung in den Fachkommissionen unter einge-

schränktem Ermessensspielraum erfolgt'

DerVerlustanSteuerungskompetenzderVerwaltungbei
einer Auslagerung wird, durch eine Entlastung in der

Konsensfind.ung und vor allem der Lecitimie runs der

Entscheidekompensiert.DiebeteiligtenVerbandsver.
treter st,ellen sich hinter die Entscheide und vertei-
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digen diese auch gegenüber Anfechtungen von einzelnen

Gruppierungen oder Personen.

Hingegen entsteht innerhalb der Verwaltung kaum eine

Entlastung des Arbeitsvolumens. Dieses kann bei einer
Auslagerung sogar noch zunehmen, da umfassendere und

gründlichere Vorabklärungen getroffen werden müssen.

Eine steuerung durch die verwaltung kann bei einer

Auslagerung am ehesten durch die Vorgabe von formalen

Kriterien vorgenonrmen werden, wobei zunächst das Ein-

verständ,nis der Verbände vorliegen muss. Zudem bedingt

dies auch, dass es sich um eine Verteilung an eine re-
lativ homogene Branche (Gastgewerbe, Baugewerbe) han-

delt. In komplexeren betrieblichen Verhältnissen ist
nur eine steuerung durch eine Einzelfallbehandlung mög-

Iich, was primär in die"BefugnisNder Fachkommission

gehört und somit den Einfluss der verbände verstärkt.
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I)

2)

3)

Anmerkungen

I9t4 waren 15.4 * der GesamtbevöIkerung Ausländer. Ver-

gI. dazu: HAUG W., "... und es kamen llenschen" - Aus-

Iänderpolitik und Fremdarbeit in der Schweiz L9L4 bis

1980, Basel 1980, S. L7 tt. zu den Massnahmen im Rah-

men Fremdarbeiterpolitik während des Ersten Weltkrieges

vergl. Projektbericht 7, ORL-Institut, 1980, S. 35 ff'

Ej-ne ausführliche Darstellung der schweizerischen Aus-

Iänderpolitik ist nachzulesen bei: RIEDO R., Das Pro-

blem der ausländischen Arbeitskräfte in der schwe Lze-

rischen Arbeitnehmerpolitik, Bern L976. DOLESCHAI J.,
Das problem der ausländischen Arbeitskräfte in der

Schweizerischen Gewerkschaftspolj-tik von L945 - L970,

Bern L977.

In der Schweiz bestehen verschiedene Ausländerkatego-

rien. Die wichtigsten Merkmale sind:

a) Niedergelassene: Dj-ese sind den schweizern auf
d.em Arbeitsmarkt gleichgestellt.
Keine Politischen Rechte.

b) Jahresaufenthalter: Erhalten für ein Jahre eine
Arbej-tsbewilligung für einen
Kanton und eine Stelle- Ein
Stellenwechsel kann frühestens
nach ej-nem Jahr mit Bewilligung
erfolgen.

saisonniers: Arbeitsbewilligung für maximal
neun Plonate in einem Saisonbe-
trieb. Der Saisonnier muss für
drei llonate die Schweiz verlas-
sen.

c)

Arbeitsbewilligung für maxlma1
ein Jahr. Kurzaufenthalter muss
nach dieser Zeit die Schweiz
wieder verlassen.

d) Kurzaufenthalter
für das Gastqewerbe:

Tuchtfeld E., Die SchweizetLsche Arbeitsmarktentwicklung
ein sonderfaLL?, in: schriften des vereins für sozial-

politik, Berlin 1978 , S. 165-i99.

4)



Vergl. dazu STALDER P

beiterpolitik auf das

Di-essenhofen 1980.

53

, Die Auswirkungen der Fremdar-

industrielle BranchensPektrum,
5)

6)

7\

8)

Die Zunahme d.er ausländischen WohnbevöIkerung betrug

in dieser Zeit pro Jahr ca. 40'000. Vergl. dazu: BIGA,

Grundzüge und Probleme der schweizerischen Arbeits-
marktpolitik, Band l, Bern 1980, S. 68.

Kreis schreiben
denpolizei vom

Cer Eidgenössischen Frem-

L974.
des

r9.
BIGA und

Dezember

Verordnung Ces

die Begrenzung

Bundesrates vom 23. Oktober

der ZahL der erwerbstätigen
1978 über
Ausländer.

e)

f0) Die vorliegende Beurteilung Cer Fremdarbej-terregelung

beschränkt sich auf den be triebswirtschaftlichen bzw.

individuellen Nutzen der Arbeitqeber bzw. Arbeitnehmer.

In oer Regel wird. die Fremdarbeiterpolj-tik aus volks-
wirtschaf tlicher (2.8. Infrastrukturkosten uslv' ) und

gesellschaftlicher Sicht beurteilt. Für die uns inter-
essierende Verteilung von bestimmten Kontingenten hat

aber diese Betrachtungsweise nur eine untergeordnete

Bedeutung. Vergl. zu der weiteren Betrachtung: TUCHT-

FELD E., a.a.0., S. I68 f.f .

rr) Einen Ueberblick über die effektiven Verhältnisse in
den Kantonen gibt ein Bericht des BIGA's, Bericht über

d,ie Fremdarbeiterpraxis in den Kantonen, Entwurf. In
diesem Bericht ist auch der Kanton Glarus als eLnziger

Es handelt sich
Prüfung. Vergl.

um die sogenannte

dazu: BIGA, a.a.0
arbe itsmarkt I iche

, s. 79.

Kanton aufgeführt, in dem eine Fachkommission abschlies-
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send über die Kontingentzuteilung beschliesst. Faktisch

hat sich diese Kommission allerdings nicht bewährt und

sie ist seit Jahren nicht mehr zusammengetreten' Die

Entscheid.e werden vom Vorsteher d'es Arbeitsarntes und

dem Departementschef des Innern getroffen'

r2)

r3)

FISCHER G., U.A. '
wirtschaften seit

Die Entwicklung der

1955, Bern I981, S-

kantonalen Volks-
96.

vollzugsverordnung ZUm BUndesratsbeschluss vom 2L. April

I97IüberoieBegrenzungderZahldererwerbstätigen
Ausländer - RRB vom 7. Mai I97l'

r4)

f5) Verwaltungsinternes PaPier'

r5 ) An dieser stelle ist auf die methodischen Probleme der

vorliegendenFallstudieaufmerksamzumachen.Einmal
liegen kaum offizielle Daten und' Fakten vor ' Die

Aussagen haben sich auf Interviews abzustützen, die

immersubjektivgeprägtsind.Zudemhabendieeinzel-
nenAkteureausverständlichenGründenkeinlnteresse
an einer vollständigen Darlegung der effektiven Ent-

scheidungsabläufe, d'ie auch a1s Grundlage von noch

präziseren Aussagen d'ienen könnten ' Die vorliegenden

AusführungensinddeshalbimmeraufgewisseSpekula.
tionen angewiesen, die kritisierbar sind und Ieider

ni-e ganz zum Kern der Wahrheit vorstossen '
r/gl. F.w. scharpf , Planung als pol j-tischer Prozess, Frank-
ftrrt L973, S.33Ef-. , 73f f .

Rechenschaftsbericht des Regierungsrates des Kantons'

Solothurn,IgSO,Volksv/irtschafts-Departements'l'

L7)

r8)

Weitergehende
macht wercien,

im Amt sino.

Angaben können an dieser Stelle nicht ge-

da die entsprechenden Akteure nicht mehr

19) FISCHER G , u.a., a.a.0., S. 96.
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Anhang 1: Jahresaufenthalter Kanton solothurn 79/80

BerufsgruPPe Anzahl
Gesuche

int
ohne*
G/E

Rang lnt
rnit
G/E

AnzahI
Bewill.i
gxrngen

int
ohne
G/E

Rang int
oit
c/e

i

{
I

i

Land- und Forstwlrtschaft

Nahrungsmittel

Textil, Bekleidung

Lederverarbeitung

Holz und Kork

Graphisches Gewerbe

Steinr Erden und Glas

MeealI

Ltrren, Schmuck

Bauberufe

Gastgewerbe

Privathaushalt
Verkehr

Erziehungs- und Gesund-
heitrswesen

Technische Berufe

Handel

Uebrige Berufe

Chemie, Kunststoff

Papierherstellung

l4

26

I
6

l8
2

4

r00

4

5

r33

10

3

rlt

ll
l3
L6

6

I

3,7

6rB

2rL

Lr6

4r7

0r5

lrl

26,3

lrl

rr3
35,0

2'6

0rB

219

3'9
4r2

L16

0r3

6

3

4

2

I

8

7

5

2,9

5r3

L16

L'2

3,7

Or4

0rB

20,4

0r8

I,O

27,L

2'O

0r6

22,6

r0

9

3

5

4

I
2

29

3

43

7

2

97

7

9

4

2

4r2

3r8

lr3

2'L

L,7

0,4

0'8
11 )

rr3

IB, I
3,0

0rg

90,9

3.0

3r8

L'7

0,9

7rL

6r4

2rL

3'6

2'9

0r7

Lr4

20,'l

2rL

30,7

5r0

Lr4

3

4

7

8

2

2

3

I
0

2

6

3

2

2

5

6

2

1

4

9

4

2

I

6

4

I

Total 49r
380 =
100 r 237

491
r00 ;i

L2O =
100 r

237
100

rAus Gründen der VerglelchbarkelC gnrrde das ErzLehungs- (E) und Gesund-

heitswesen(G)lnderelstenProzentualenBerechnungnlchtbeachtet.
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Anhang 2 z Anzahl Rekurse im Kanton solothurn (L980)

I g"gutt A' amt gegen Volksw.-DeP.

BerufsgruPPe
i80

Land.- und Forstwirtschaft

Nahrungsmittel

Textil, Bekleidung

Lederverarbeitung

HoIz und Kork

Graphisches Gewerbe

Stein. Erden und Glas

MetalI

Uhren, Schmuck

Bauberufe

Gastgewerbe

Privathaushalt
Verkehr

Erziehungs- und Gesund-
heitswesen

Technische Berufe

HandeI

Uebrige Berufe

Chemie, Kunststoff

Papierherstellung

I 3,6

63

I

I

I

I

I

I

I

I

I

12

I

I

I

I

I

I

r5

I

i

I

i

6

6

5

3

3

7

I
I

I

63l5

2 7 I

positiv
entsch.

einge-
gangen

einge-
qangen

s08080

positiv
entsch.

abs. ts

I

I

I
2

500Total
I28
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Anhang 3 Beurteilungskriterien für Gesuche aus dem Gastge-

werbe im Kanton Thurgau

ch q I0 ZLffet I nach S l0 ZLffer 5

Personalsituation: Reduktion?

In welchem Umfang? In welchen Positionen?

Erhaltung ohne Zuteilung in Frage gestellt?

Minde stpersonalbestand? I-ehrlinge?

Härtefall : PäChter oder Eigentümer?

Alter (ev. AHV-Bezüger)

Datum der Betriebsübernahme

Genügendes Auskorünen? Existenz-

grundlage? DoPPelbetrieb?

Gesundheitszustand: vorübergehe

Arbeitsunfähigkeit oder dauernde

Gebrechlichkeit, Invalidität?

Limsatz Pro KoPf? Küchenanteil?

Ans te I lungsbedingung en

( Durchschnitts löhne )

zunutbare Rationalis ierungsmas snahmen

Betriebsführung?

Rekrutierunqsbemühungen

Weitere GesichtsPunkte (vorbehaltene Entscheide) :

An Saisonbetriebe keine Jahresaufenthalterbewilligungen

erteilen (weil Saisonbetriebe bereits Privilegiert sind) ?

KeinServierpersonalzuteilen,sondernnurHilfsberufe?

Unentbehrliche Leistung?

(ev. sPezielle Leistung wie

Ltalienerrestaurant, Quar-

tierbeiz etc. ' Verhältnis-

zahl 200)



Anhang 4:

Brancire

Landwirtschar-t

cartenfäil
Käserei-en

Uebriqe NahrungsmiEtel-
industrie

textilindustrie

tsekleidung, Schuhe

Holz und Möbel

Papier

Kuns ts to f fverarbe i tungt

Chernische fndustrie
Steine und Erden

:,1e tallindus trie
l4aschj-nen, Apparat,e,
lahrzeuge

3augewerbe

Energiewirt,schaf t,
i.r'nweltschutz

:{andel

Reisegewerbe

Gastgewerbe

rel. Organisationen

Autogaragen u.ä.

Hauswirtschar-t

Uebrige

58

Kontingentsperiode 79/90 Kanton Thurgau

Zuteirung von Jahresaufenthartern nach Branchen

zahl in ? : Rangr in t ; Rang
Gesuche

Anzahl
BewiIl
gungen

,1 )
'J

A*

rE

l6

I
2 19

1

L2

Y

I

I

6

I
)

2

L2.8

0.7

8.1

6.0

o.7

o.7

4.0

1.3

1.3

0

r2. 1

3.4

2.O

r.3

4.O

2

4

5 4

55.4

,l

)

4

2

I
0

0.

l.
0.

0.

4

7

4

4

0

4

15 5 7

I
3

I
2

3l

5

5

2

7

LL.2 3

1.8

1.8

o-7

1.7 7

l8

5

3

2

6

?

I3 7

9U

I
l0

3

7

32.7

0.4

3.6

1.0

)q

I 53

I
5

I

35 .8

o.7

3.4

0.7

I

Total l4B 100100


